INTERNETFASSUNG — BEGRUNDUNG
§ 13a BauGB
(Beschleunigtes Verfahren)

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
Grunordnung Nr. 2093
der Landeshauptstadt Munchen

Deroystrale (westlich),
Arnulfstral3e (nordlich),
Marsstral3e (Ostlich und sudlich),
(Anderung des Bebauungsplanes Nr. 945)
- Steuerzentrum -

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Internetfassung
unter http://www.muenchen.de/bebauungsplan



http://www.muenchen.de/plan

Seite 1 von 42

Begriindung des Bebauungsplanentwurfs mit Grinordnung Nr. 2093

Inhaltsverzeichnis Seite
1. Anlass der Planung........ccccoiiimmmmmiiii s 2
2, Ausgangssituation.........coooiiiiiiiirr————————————— 2
2.1 Lage im Stadtgebiet, Planungsgrofe und Eigentumsverhaltnisse.............cccccccoevvees 3
2.2 Historische ENtWICKIUNG..........uuiiii e et e e e eeas 3
2.3 Stadtebauliche und grinordnerische Bestandsanalyse................cccccoiiiiiiiiiien, 4
2.3.1 Bestehende Nutzung und stadtebauliche Struktur............cccccceeeeiiiiiii e, 4
2.3.2  Verkehrliche ErsChli@BUNG.........uuuiiiiiiiiiiece e e 5
2.3.3  Technische INfrastruKtur...........oooiiiiii e 6
2.3.4  Naturhaushall......... ... e e e e e e e e 6
2.3.5 Vegetation und BiotopfUNKLION. ..........eueiiiiiiiiiiii e 7
2.3.6  AMENSCRULZ. ... et e e e e e e e eea e 8
2.3.7 Erholung und SPIelflAChen...........ooviiiiiiii e 9
2.3.8 Altlasten und KampfmittelbeSeitigung...........coooiiiiiiiiiiii 9
2.3.9 Verkehrsbelastung und IMMISSIONEN...........coiiiiiiiiiiiiiiie e 10
2.4 Rechtliche Ausgangssituation...........cccoooii i 11
2 S N (=Yoo o =11 o] =1 o 11
2.4.2 Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung.............ccoooooviiiiiiiiiiiinns 12
2.4.3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 945.. ... 12
244  BauabsChnitt 1. ... 13
245  DenKmMalSCNULZ........cooii et 14
3. PlanungSzZiele........ccouuueemmiiiiii i 15
3.1 Stadtentwicklungsplanerische Ziele, Innenstadtkonzept.............cccooeiiiiiii e, 15
3.2 Stadtebauliche, freiraumplanerische, verkehrliche und dkologische Ziele................... 15
4. (o F= T LU T o E=3 1o g 4= o1 4 16
4.1 Art der baulichen NUIZUNQG............ooiiii e 19
4.2 NaCNTOIGENULZUNG. .....eeiiiiiiiieie e 20
4.3 Mald der baulichen NUTZUNG............ooomiiiiiii e e 21
4.4 Hohenlage, Hohen- und Tiefenentwicklung..............coooiiiiiiiiiiie 22
4.5 Bauweise und Uberbaubare Grundstlicksflache...........ccccoooiiiiiiiiiii 23
4.6 NEDENANIAGEN. ...ttt 24
4.7 PKW-Stellplatze und Tiefgaragen...........ouuiuuiiiiiiii e 24
4.8 Leitungs- und Gehrechte, Leitungsschutzzone................ccciiiiiiiii e 26
4.9 Abstandsflachen / ausreichende BeSONNUNG...........coooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeecee e 26
410  Vorkehrungen zum Schutz gegen LArm...........ccuuueeiiiiiiiiiiiiieee e 27
4.11 Vorkehrungen zum Schutz gegen Sekundarluftschall..............ccccciiiiiiiiii 31
4,12  Vorkehrungen zum Schutz vor verkehrsbedingten Luftschadstoffen........................... 31
4.13  Dachform, Dachbegrinung und Dachaufbauten..............cccccciiiiiiiiii e 32
4.14  Abgrabungen, Aufschuttungen und Bodenmodellierungen...............ccooovvviiiiiiiiieinnnn. 33
4,15  Einfriedungen und EINZAUNUNGEN.............oooiiiiiiiiiiiceie e eeaaaes 33
4,16 GrUNOIANUNG......ccoiiiiiiiieit i eee e e et e e e e e e e e e e e e et e e et eeeeeaaaaaeeeeeeeeesssssaaaanaaaeaeaaaaaaees 33
A AT VEISICKEIUNG. ....uteeeieeeeeee ettt ettt et e e e e e e e e et e e e st e e e et et e e e e e e ane e e e e e 36
4.18  Naturschutzfachlicher AUSGIEICN...........cooi i 36
e T Y (=T o Yo 1 | P 36
4,20  Altlasten / Kampfmittel.........coooooi i 37
4.21  Vorbeugender BrandSChULZ............oooiiiiiiiiiiiii e 37
A o) - 1 1=T o1 Yo o U] o o TSP PT T 38
4.23  MODIIAISKONZEPL.... .o 38
4.24  BarrierefreiNeit............oueeieiiiiiiiie s 38
5. Wesentliche Auswirkungen der Planung..........cccccviiimmmmmmmmmnnni e 39
5.1 S = (o (=1 o F= T I A L= 4 =Y o 39
5.2 (€14 8T aToT o ] 0 1¥] o o TSP 39
5.3 Wirtschaft und soziale Infrastrukiur...............eeeeiiiiiiiii e 40
54 Wohnraum gemaf InnenstadtkonzZept.............oueeeiieiiiiiiiiii e 40
5.5 Sozialgerechte Bodennutzung (SOBON)........ccouiiiiiiiiiiiiiie e 40
6. Sonstige vertragliche Regelungen und Kosten............cccceiiiiierieeccceeeccscsssssseeeenns 40

Internetfassung




Seite 2 von 42

6.1
6.2
7.
8

Vertragliche REgeIUNGEN.........uuiiiiiiiiiiie e 40
(00013 (T o PSP 41
Daten zum Bebauungsplan............. i e e e 41
L 101 = T 31 =T o 41

Anlass der Planung

Das seit den 1960er Jahren von den Miunchner Finanzamtern und der Steuerverwal-
tung genutzte Grundstlick westlich der Deroystral3e soll zu einem Steuerzentrum ent-
wickelt werden, so dass alle Minchner Finanzamter an einem Standort gebindelt
sein werden. Mit der Zentralisierung wird sich die Anzahl der Beschéftigten auf ca.
3.200 nahezu verdoppeln, es entstehen administrative und organisatorische Vorteile
fur den Freistaat Bayern. Neben der eindeutigen Adressbildung ergeben sich durch
die gute Erreichbarkeit des zentralen Standortes - sowohl fiir den Individual- als auch
fur den offentlichen Personennahverkehr - Vorteile fur die Minchner Burgerinnen und
Blrger.

Beschlusslage und Verfahrensstand

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 04.10.2007 (Sitzungsvorlagen Nr. 02-08 / V
09832) wurde im Rahmen des Eckdatenbeschlusses zur Konzentration der Steuer-
verwaltung an der Deroystralle das weitere Vorgehen dargestellt sowie die Durchfuh-
rung eines Planungswettbewerbs vereinbart. Aufgabe der Wettbewerbsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer war es, einen Vorentwurf flir einen ersten Realisierungsabschnitt
(Neubau des Zentralfinanzamtes) zu erstellen, sowie ein Gesamtkonzept fiir die Neu-
strukturierung des gesamten Areals an der Deroystralie zu entwickeln, welches sich
in den stadtebaulichen Kontext integriert. Dabei war auf den Erhalt des erst 2003 fer-
tiggestellten Gebaudes mit Servicezentrum und Kantine Ricksicht zu nehmen.

Die Kindertagesstatte sollte auf dem Gelande beibehalten und in das neue Konzept
integriert werden. Weiter gab es das Planungsziel, 6ffentlich nutzbare Grin- und
Freiflachen unter Beachtung der vorhandenen Grinstrukturen zu schaffen.

Fur den begrenzt offenen Realisierungswettbewerb mit stadtebaulichem und land-
schaftsplanerischem Ideenteil wurde durch die Jury am 13.06.2008 ein 1. Preis an
Bar, Stadelmann, Stécker Architekten mit WGF Objekt GmbH Landschaftsarchitekten
(beide in NlUrnberg ansassig) vergeben. Der Ausschuss flr Stadtplanung und Bau-
ordnung ist in seiner Sitzung am 03.12.2008 (Sitzungsvorlagen Nr. 08-14/VV 01288)
Uber das Wettbewerbsergebnis informiert worden.

Da der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 945 aus dem Jahr 1973 das geplante
stadtebauliche und griinplanerische Konzept sowie die hdhere bauliche Dichte nicht
zulasst, ist ein neuer Bebauungsplan mit Grinordnung Nr. 2093 notwendig, der den
bestehende Bebauungsplan insoweit verdrangt. Der Aufstellungsbeschluss des Be-
bauungsplans mit Griinordnung Nr. 2093 erfolgte am 03.12.2014 durch den Aus-
schuss fur Stadtplanung und Bauordnung (Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 01821).

Im Jahr 2014 wurde parallel zur Erarbeitung des Aufstellungsbeschlusses des neuen
Bebauungsplans das Zustimmungsverfahren gem. Art. 73 Bayerische Bauordnung
(BayBO) fur den 1. Bauabschnitt nach dem geltenden Baurecht des Bebauungsplans
Nr. 945 durchgefuhrt. Dem dringlichen Baubedarf des Freistaates konnte mit diesem
Vorgehen nachgekommen werden. Der Neubau wird entsprechend im Bebauungs-
plan Nr. 2093 berlcksichtigt.

Im Sommer 2015 wurden die Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB um
Stellungnahme zum vorlaufigen Entwurf (Stand Juni 2015) gebeten. Zur frihzeitigen
Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde eine Erdrterungsveran-

staltung am 09.07.2015 durchgefiihrt. Die Maglichkeit zur Einreichung von AuRerun-
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gen zur Planung bestand im Zeitraum vom 29.06. bis 29.07.2015.

Zwischen November 2016 und Januar 2017 wurden die Trager 6ffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten.

Ausgangssituation

Lage im Stadtgebiet, Planungsgrofe und Eigentumsverhiltnisse

Das Planungsgebiet liegt im Stadtbezirk 3, Maxvorstadt westlich der Minchner Innen-
stadt in einer Entfernung von ca. 1,5 km zum Hauptbahnhof.

Mit einer Flache von ca. 6,6 ha wird das Areal von der Mars-, Deroy- und Arnulfstralle
begrenzt. Kern des Planungsgebietes ist das FI.St.Nr. 6848, Gemarkung Minchen |V,
mit einer GroRRe von ca. 5,16 ha, das sich im Eigentum des Freistaats Bayern befin-
det. Dieses Grundstuck ist mit Burogebduden der Finanzverwaltung, in denen sich
auch eine Kantine sowie eine Kindertagesstatte befinden, bebaut. Die anderen 1,44
ha des Planungsgebietes befinden sich im Eigentum der Landeshauptstadt Minchen.
Es sind Teilflachen der Grundstiicke FI.Nr. 6840, 6843/4 (Marsstralie), 6843/19 (De-
roystralte), 6843/18 (Maillingerstral’e) und 6780 (ArnulfstralRe).

T !
Abb. 1: Katasterauszug, Landeshauptstadt Miinchen

Bezuglich des bestehenden baumbestandenen oOffentlichen Parkplatzes nordéstlich
des Steuerzentrums, im Bereich entlang der Marsstral3e (eine Teilflache von FIL.St.Nr.
6840) hat der Freistaat Bayern bei der Landeshauptstadt Miinchen ein Kaufinteresse
bekundet. Im Gegenzug ist geplant, dass die Landeshauptstadt Minchen die gemaRl
Wettbewerbsergebnis verbleibende Grinflache westlich der geplanten Neubauten
Ubernimmt. Diese Flache wird im kinftigen Bebauungsplan als 6ffentliche Grunflache
festgesetzt. Derzeit laufen Vertragsverhandlungen zwischen dem Freistaat Bayern -
ImBy und der Landeshauptstadt Minchen — Kommunalreferat bzgl. der Arrondierung
der Flursticke, bei denen auch die Frage der Kostenibernahme zu klaren ist.

Historische Entwicklung

Das heutige Areal der Finanzamter war eine Teilflache des Marsfelds, das 1803 erst-
mals namentlich erwahnt und 1865 als ,Marsfeld oder Exerzierplatz* bezeichnet wur-
de. Ab 1887 begann auf dem heutigen Gelande der Steuerverwaltung die Errichtung
der Marsfeldkaserne fir die Infanterie, eine durch Randbebauung gefasste Kaser-
nenanlage. Ansonsten war der Marsplatz durch von Strallen begrenzte Griinflichen
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gepragt, die nach und nach bebaut wurden.

Bereits ab 1923 wurde das Areal durch verschiedene Behoérden u.a. das Landesfi-
nanzamt genutzt, bis das Areal ab 1944 eine militdrische Zwischennutzung erfuhr.
Die Gebaude wurden im weiteren Verlauf des Krieges vollstandig zerstort. Die Rui-
nen wurden in den 1960er Jahren abgerissen und es erfolgte ndrdlich der Arnulfstra-
Re der Bau von drei quadratischen, viergeschossigen Baukorpern mit Innenhéfen
(Fertigstellung 1968). Diese wurden fiir die Steuerverwaltung, insbesondere flr das
Finanzamt Minchen Nord errichtet. 1976 folgte der vier- bis neungeschossige Ge-
baudekomplex sudlich der Marsstrafde. Um 1990 wurden die drei Verwaltungsbauten
nordlich der Arnulfstra’e saniert. Der zwischen diesen baulichen Anlagen vorhande-
ne Wirtschaftshof wurde im Jahr 2003 mit einem eingeschossigen Servicecenter mit
Kantine Uberbaut.

Stadtebauliche und griinordnerische Bestandsanalyse

Bestehende Nutzung und stiadtebauliche Struktur

Das Planungsgebiet wird von der Steuerverwaltung genutzt. Die vorhandene Bebau-
ung konzentriert sich auf den Osten und den Siden des Grundstlcks. Die ostlich des
Bogenverlaufs der Marsstral3e befindliche Freiflache mit einer GroRe von ca. 7.000
m? ist 6ffentlich zuganglich und diente bis zur Errichtung der Baustelleneinrichtungs-
flache fir den 1. Bauabschnitt der Naherholung. Im Gebaudetrakt Deroystralle 22
befindet sich eine stadtische Kindertagesstatte (zwei Kindergartengruppen) mit Be-
legrechten fur Bedienstete des Freistaats Bayern.

Im Norden des Planungsgebietes liegt an der Marsstralle als Teil der Verkehrsflache
ein Offentlicher Parkplatz, der in eine kleine Griinanlage eingebettet ist. Der Groliteil
der Stellplatze des Finanzamtes ist in zwei Tiefgaragen untergebracht. Ein zusatzli-
cher oberirdischer Parkplatz am Rand der Grinflache befand sich ehemals im Be-
reich des derzeit im Bau befindlichen 1. Bauabschnitts fir das neue Steuerzentrum.

Hinsichtlich der Nutzung ist die unmittelbare Umgebung des Planungsgebietes im
Westen Uberwiegend von Wohnnutzung, im Norden von den Gebaudekomplexen
des Landeskriminalamts gepragt. Auf der dstlichen Seite der Deroystrale befindet
sich die Akademie flr Graphisches Gewerbe sowie das ehemalige Paketzustellamt,
das entsprechend dem Bebauungsplan Nr. 2056, rechtsverbindlich seit 20.08.2015,
als urbanes Quartier mit Wohnungen, Laden und gewerblichen Einrichtungen entwi-
ckelt wird. Im Stden schliefdt sich der auf dem ehemaligen Containerbahnhof neu ge-
baute Stadtteil ,Arnulfpark® mit Wohnungs- und Gewerbebauten um eine weitlaufige
Parkanlage an.

In der weiteren Umgebung des Planungsgebietes finden sich eine Reihe von wichti-

gen Buro- und Verwaltungskomplexen (z.B. Telekom, WWK Versicherungen, Bayeri-
scher Rundfunk). An der Blutenburgstra’e und Nymphenburger Strale befinden sich
zahlreiche Dienstleistungsbetriebe, Einzelhandel und Gastronomie.

Hinsichtlich der Gebaudestruktur und der Héhenentwicklung ist die Umgebung sehr
heterogen. Die Ostseite der DeroystralRe wird im nordlichen Teil von einer vorwie-
gend flnfgeschossigen Blockrandbebauung gepragt. Im sidlichen Teil schlief3t sich
das nur ein- bis zweigeschossige, grofitenteils denkmalgeschutzte Paketzustellamt
an, welches derzeit durch eine siebengeschossige Wohnbebauung in zweiter Reihe
erganzt wird.

An der Sudseite der ArnulfstralRe befindet sich die finf- bis siebengeschossige Rand-
bebauung des ,Arnulfpark”. Die Westseite der Marsstral3e ist Gberwiegend von vier-
geschossigen Grinderzeitbauten gepragt, an der Ecke Marsstrae/ Arnulfstralle ist
ein einzelnes sechsgeschossiges Gebaude vorhanden.

Im Norden, jenseits der Marsstralie sind die Gebaude des Landeskriminalamts pra-

Internetfassung




Seite 5 von 42

2.3.2

gend. Dieser aus drei miteinander verbundenen Hauptgebauden gebildete Komplex
hat an der Ecke Maillingerstrale acht, im zentralen Bereich drei bis vier und an der
Ostlichen Seite sechs Geschosse. Fiir den zentralen Bereich existiert ein Vorbe-
scheid der eine Aufstockung auf insgesamt sechs Geschosse in Form einer Befrei-
ung der Festsetzungen vom Bebauungsplan Nr. 1056 in Aussicht stellt.

Verkehrliche ErschlieBung

Das Grundstuck ist aufgrund seiner innenstadtnahen Lage fur den offentlichen Per-
sonennahverkehr (OPNV) und Uber das umliegende Straltennetz fir den motorisier-
ten Individualverkehr (MIV) sehr gut erschlossen.

Offentlicher Nahverkehr (OPNV)

Das Planungsgebiet liegt mit ca. 400 m Entfernung im unmittelbaren Einzugsbereich
der S-Bahnhaltestelle ,Hackerbriicke” (S1-S4, S6-S8) sowie mit ca. 600 m Entfer-
nung in der Nahe der U-Bahnhaltestelle ,MaillingerstralRe“ der Linien U1/ U7. Zusatz-
lich stehen die Stralkenbahnlinien 16, 17 und N16 in der Arnulfstral’e mit den Halte-
stellen ,Hackerbriicke” und ,Deroystrale“ zur Verfiigung. Das Planungsgebiet liegt
damit im fu3laufigen Haltestelleneinzugsbereich fiir Kernzonen (600 m Radius fir U-
und S- Bahnen bzw. 300 m Radius fur StralRenbahnen und Busse).

Individualverkehr (MIV)

Die Haupterschliellung des Planungsgebietes erfolgt fiir den motorisierten Individual-
verkehr derzeit ausschlieBlich Uber drei Zu-/ Ausfahrten tber die Deroystralle. Von
dort werden sowohl die beiden Tiefgaragen angefahren sowie der Lieferverkehr ab-
gewickelt. Uber die an die DeroystralRe anschlieRende MarsstralRe bzw. die Arnulf-
stralle besteht die Anbindung an den Mittleren Ring (Donnersbergerbriicke/ Landshu-
ter Allee) und damit an das Hauptverkehrsnetz der Landeshauptstadt Minchen.

Radverkehr

Das Planungsgebiet ist Giber die Mars-/ und die Arnulfstrale an den Inneren Radlring
und Ober die Maillingerstrale an die Hauptradroute ,Marienplatz — Feldmoching*
(Nymphenburger Stral3e) angebunden.

Im Suden des Planungsgebietes entlang der Arnulfstral3e gibt es einen strallenbe-
gleitenden 1-Richtungsradweg. Westlich im Bogenverlauf der Marsstrale ist eben-
falls parallel zur Stral3e ein 1-Richtungsradweg vorhanden, der auf H6he der Maillin-
gerstrale vom Bogenverlauf der Marsstral’e abschwenkt, eine Stellplatzanlage um-
fahrt und dann parallel entlang der bestehenden Bebauung verlauft. Kurz vor der Ein-
mindung in die Deroystralle schwenkt der Radweg wieder nach Norden zur Mars-
stralRe zurick und verlauft dann wieder stral3enbegleitend in Richtung Innenstadt ent-
lang der Marsstralie.

FuBverkehr

Fur FuRgangerinnen und Ful3ganger bietet das Planungsgebiet eine Durchquerungs-
moglichkeit in Ost-West-Richtung parallel zur Arnulfstraf3e. Im Nord-Westen grenzt
die Maillingerstral’e an das Planungsgebiet an, die als Anbindung an die U-Bahn
eine wichtige Funktion hat, allerdings ohne gesicherten Uberweg fiir FuRgangerinnen
und FuRganger. Gesicherte Fuldigangeriberwege sind nur in den Kreuzungsberei-
chen Mars-/ Arnulfstral3e, Mars-/ Deroystral3e und Arnulf-/ DeroystralRe vorhanden.
Das gesamte Planungsgebiet ist von straltenbegleitenden FulRwegen umgeben.

Ruhender Verkehr

Das Planungsgebiet liegt in der ,Zone II* der Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt
Minchen vom 19.12.2007 (Satzung der Landeshauptstadt Minchen Uber die Ermitt-
lung und den Nachweis von notwendigen Stellplatzen fur Kraftfahrzeuge).

Die im Bogenverlauf der Marsstral3e innerhalb des Gehdlzstreifens auf staddtischem
Grund befindliche 6ffentliche Stellplatzanlage ist entbehrlich. Weiterhin liegt das Pla-
nungsgebiet innerhalb des Parkraummanagementgebietes St.-Vinzenz-Viertel. Ost-
lich grenzt das Parkraummanagementgebiet Marsfeld an.
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Technische Infrastruktur

Die ErschlieBung des Gebietes mit Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation und
Fernwarme ist ebenso wie die Entwasserung aufgrund der bereits vorhandenen Nut-
zung sichergestellt.

Das nérdlich gelegenen FI.St.Nr.6840 (derzeit im Eigentum der Landeshauptstadt
Minchen) wird darlber hinaus von folgenden Leitungen durchquert:

» Trinkwasserleitung: Von Ost nach West entlang der stdlichen Grundstiicksgrenze
zu FI.St.Nr. 6848, parallel zum Bestandsgebaude Deroystralie 4, im weiteren Ver-
lauf entlang der MarsstralRe im Bereich des Geh-/ Radweges.

» Stromleitungen: Entlang der sidlichen Grundstlicksgrenze zu FI.St.Nr. 6848, pa-
rallel zum Bestandsgebaude Deroystralie 4 im dstlichen Bereich abknickend nach
Norden Richtung Landeskriminalamt und zusétzlich abknickend in Richtung Mars-
platz.

* Gasleitung: Von Osten Uber die Deroystralle kommend Uber ein Teilstlick entlang
der sudlichen Grundstucksgrenze zu FI.St.Nr. 6848.

* Telekomleitungen: Im Teilbereich Bogenverlauf Marsstrale des FI.St.Nr. 6840 ver-
lauft an der westlichen Grundstiicksgrenze des FI.St.Nr. 6848 parallel zum Stra-
Renverlauf eine Leitungstrasse der Telekom. Diese Leitung liegt teilweise auf dem
Grundstiick des Freistaates (FI.St.Nr. 6848) teilweise innerhalb des Geh-/ Radwe-
ges entlang der MarsstralRe (FI.St.Nr. 6840); weiter entlang der Stidgrenze des
FI.St.Nr. 6840 bis ca. zur Halfte des Bestandsgebaudes Deroystralle 4, dann ab-
knickend in nordlicher Richtung zum Landeskriminalamt.

* Abwasserkanal: Von Ost nach West entlang der sudlichen Grundstlicksgrenze
FI.St.Nr. 6840, parallel zum Bestandsgebaude Deroystralle 4, im weiteren Verlauf
die Marsstralle querend Richtung Rupprechtstralie.

Im westlichen Gehweg entlang der Deroystral’e (FI.St.Nr. 6843/19) verlauft eine Lei-
tungstrasse der Telekom und eine Stromtrasse.

Im Bereich des Geh-/ Radweges entlang der Marsstralle verlauft im Stidwesten eine
Gasleitung.

Von Osten Uber die TillystralRe besteht ein Anschluss an das Fernwarmenetz.

Derzeit verlaufen die Sparten zum Grof3teil im Bereich der umgrenzend festgesetzten
offentlichen Verkehrsflachen.

Naturhaushalt

Naturraum, Topographie, Boden

Das Planungsgebiet liegt in der naturraumlichen Teileinheit der Forstenrieder Schot-
terterrasse auf quartaren Kiesablagerungen der Isar. Diese quartaren Kiessande ste-
hen ab einer Tiefe von ca. 521-520 m UNN an. Ihre Machtigkeit betragt ca. 11 m. Die
quartaren Schotter lagern den tertidaren Boden auf, die auf Grund ihrer Zusammen-
setzung aus Tonen und Schluffen als Grundwasserstauer wirken. Das Grundwasser
zirkuliert in den quartaren Schichten.

Das Planungsgebiet steigt von Norden nach Siiden leicht um ca. 1,4 m (520,90 bis
522,30 m G NN) an und weist eine mittlere Gelandehdhe von ca. 522,00 m UNN auf.
An der Grenze des Baugrundstlcks zum 6ffentlichen StralRenraum entlang der Mars-
stral’e wird der Gelandesprung durch eine Betonmauer von ca. 0,5 m aufgefangen.

Der naturliche Bodenaufbau des Gebiets ist vollstandig durch vorangegangene an-
thropogene Nutzung Uberformt und weist bis 1 m, stellenweise bis 4 m unter Gelan-
deoberkante (GOK) keine natlrlichen Bodeneinheiten mehr auf. Voraussichtlich sind
Uber das gesamte zu Uberplanende Grundstlick Auffillungen in Form von Kiessan-
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den mit Fremdbeimengungen wie Ziegelbruch oder Asphalt verteilt. GroRere Auffill-
machtigkeiten sind im Verfillbereich von Stralten und Gehwegen, Gebauden, Leitun-
gen, Schachten zu erwarten.

Auf Grund der vorhandenen Versiegelung durch Gebaude und Erschlielungsflachen
sowie Stellplatze bzw. der unterschiedlichen Auffullungen, die Uber das gesamte Ge-
biet verteilt sind, haben die Boden Uiberwiegend eine eingeschrankte Lebensraum-
funktion, so dass die 6kologische Bedeutung des Bodens innerhalb des Planungsge-
biets als gering bis mittel eingestuft werden kann.

Das Planungsgebiet ist vor allem im éstlichen Bereich durch die Uberbauung mit Ge-
bauden, die Unterbauung mit einer Tiefgarage und diverse Zuwegungen sowie durch
die StralRenverkehrsflachen versiegelt. Zusammen mit der im Umgriff des Planungs-
gebietes enthaltenen StralRenflache hat das Planungsgebiet derzeit einen Versiege-
lungsgrad von ca. 57 %. Das entspricht einer flachigen Versiegelung von rund
38.000 m2.

Hydrologie

Der Grundwasserstrom ist nach Norden bis Nordnordosten gerichtet. Die héchsten
Grundwasserstande sind somit im Zustrom auf der Sidseite entlang der Arnulfstralie
zu erwarten. Die Durchlassigkeit der quartaren Kiese ist in horizontaler Richtung ho-
her als in vertikaler Richtung.

Bei Mittelwasserstand ergibt sich ein Flurabstand von ca. 7,8 m unter GOK, im Mittel
bei 514 m UNN. Der héchste errechnete Grundwasserstand (HW 40) liegt bei ca.
6,00 m unter GOK, im Mittel bei 516 m UNN. Es ist von einer Grundwasserméachtig-
keit von ca. 3,5 m auszugehen.

Im zentralen Areal befindet sich eine kleine, kuinstlich angelegte Wasserflache aus
Beton, die als Fischteich mit Goldfischen und Wasserlilien (Gartnerware) gestaltet
wurde.

Stadtklima

Die klimatischen Eigenschaften im Bereich des Planungsgebiets sind durch einen ho-
hen Versiegelungsgrad mit entsprechender sommerlicher Aufheizung und hohen
Oberflachentemperaturen gepragt. Die thermischen Belastungen kénnen jedoch
durch den hohen Anteil an vegetationsgepragten Flachen innerhalb des Planungsge-
biets abgemildert werden. Diese gréReren, begriinten Flachen sowie der ausgeprag-
te Vegetationsbestand leisten einen positiven Beitrag in Bezug auf den Wasserhaus-
halt, die naturlichen Bodenfunktionen (Versickerung) und die klimatischen Verhaltnis-
se vor Ort.

Im Stadtgebiet (iberwiegen bei Wetterlagen mit héheren Windgeschwindigkeiten Win-
de aus westlicher Richtung. Bei austauscharmen Wetterlagen herrschen schwache
Luftbewegungen aus sudlicher und auch westlicher Richtung.

Vegetation und Biotopfunktion

Das Planungsgebiet (FI.St.Nr. 6848) wird im Norden, Westen und Siiden zu den an-
grenzenden Stralen von einem vitalen, erhaltenswerten Bestand aus Laubbdumen
mit Strauchbepflanzung im Unterwuchs eingerahmt. Entlang der Deroystralie domi-
niert in der Vorgartenzone eine markante Reihe von Laubbdumen das Stral3enbild,
die vereinzelt durch Zugangs- und Zufahrtsbereiche zum bestehenden Steuerzen-
trum unterbrochen ist.

Im Norden des Planungsgebiets (Teilflache FI.St.Nr. 6840) befindet sich eine kleine-
re, baumbestandene Griinflache, die sich positiv auf das Erscheinungsbild der Mars-
strale auswirkt. In ihrer Verlangerung nach Westen entlang der Marsstralle geht die-
se in eine Stellplatzanlage mit erhaltenswertem Baumbestand Uber.
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Die Baume im Planungsgebiet sind ca. 30-60 Jahre alt und setzen sich hauptsachlich
aus heimischen Arten (Spitz-Ahorn, Bergahorn, Esche, Rosskastanie, Winterlinde,
Vogelkirsche, Hainbuche) zusammen.

Die Marsstralte und die Deroystralle weisen gut erhaltene Baumreihen aus Spitza-
horn bzw. Linden auf. Teilweise liegen diese im Umgriff des Bebauungsplanes und
sind daher in der Bilanzierung des Baumbestandes zu berucksichtigen.

Baumbestand im Umgriff des BP 2093 453
- davon Baume im Strallenraum 91
Anzahl der Baume auf dem 337
FI.St.Nr. 6848

— davon unter BaumSchVO 237
Anzahl der Baume auf dem Nordgrundstiick 25
Fist 6840 (Teilflache)

— davon unter BaumSchVO 23
Anzahl der Baume auf dem gesamten Baugrundstiick 362
Gesamtzahl der Baume, die der BaumSchVO unterliegen 260

Die AuRenflachen und Innenhéfe der Gebaude des Steuerzentrums sind gartnerisch
gestaltet und mit Baumen sowie mit Strauchern bepflanzt. Im Westen wird ein gro3e-
rer Bereich von einer weitlaufigen, nahrstoffreichen und artenarmen Rasenflache ein-
genommen.

Im Rahmen der Zustimmung fur den Bauabschnitt 1, die basierend auf dem rechts-
verbindlichen Bebauungsplan Nr. 945 erfolgte, sind 74 Baume bereits im Winter
2014/2015 gefallt worden. Davon fielen 41 Baume unter die BaumSchVO der Lan-
deshauptstadt Miinchen. Voraussetzung fir die seinerzeitige Fallerlaubnis war eine
Pflanzauflage von 41 Ersatzbdumen, die im Rahmen der Herstellung der Freianlagen
des 1. Bauabschnittes erfolgen wird.

Festgesetzte Schutzgebiete und Biotope sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.
Im Ostlichen Verlauf der Marsstralie haben sich auf Verkehrsinseln und Begleitgrin
naturnahe Strukturen entwickelt, die ein bedeutendes Lebensraumpotential darstel-
len und in der Stadtbiotopkartierung als Biotopentwicklungsflachen ausgewiesen
sind.

Artenschutz

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans mit Griinordnung Nr. 2093 wurde ein
Fachbeitrag zum speziellen Artenschutz erstellt. Dieser diente der Beurteilung, ob
durch das Vorhaben Belange des strengen Artenschutzes gem. nationalem Recht
bzw. gem. EU-Recht betroffen sind. Artenschutzrechtlich relevante Arten sind im Pla-
nungsgebiet alle Vogelarten und insbesondere Fledermause. Die Beschrankung auf
diese Arten kann aufgrund des im Planungsgebiet vorhandenen, als Brutstatte und
Habitat prinzipiell geeigneten Baum- und Gebaudebestandes (Héhlenbaume und teil-
weise vorgehangte Fassaden), vorgenommen werden. Streng geschitzte Arten der
Gruppen Reptilien, Amphibien, Wirbellose sowie sonstige Saugetiere wurden in Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde nur kursorisch in die Prifung aufge-
nommen, da keine relevanten Ergebnisse zu erwarten waren.

Eine artenschutzrechtliche Vorabschatzung der Betroffenheit streng geschitzter Ar-
ten wurde auch im Zuge des Zustimmungsverfahren fur den Bauabschnitt 1 im No-

Internetfassung




Seite 9 von 42

2.3.7

2.3.8

vember 2014 durchgefihrt. Unter Beachtung von Vermeidungsmaflinahmen wurde
festgestellt, dass das Vorhaben keine Verbotstatbestande des strengen Artenschut-
zes auslost. Als VermeidungsmafRnahmen wurden in Abstimmung mit der Unteren
Naturschutzbehérde finf Fledermauskasten im Gehdlzbestand entlang der Marsstra-
Re angebracht und durch einen Fledermaus-Sachverstandigen dokumentiert.

Fur das gesamte Planungsgebiet wurden in den Zeitrdumen April — Juli 2015 sowie
von April — Juli 2016 insgesamt neun Gelandebegehungen durchgefuhrt.

Bei den Begehungen konnten acht unterschiedliche Fledermausarten beobachtet
und anhand ihrer Rufe erfasst werden. Genutzte Sommerquartiere sowie Wochen-
stuben konnten innerhalb des Planungsgebiets jedoch nicht nachgewiesen werden.
Auch die Nutzung als Winterquartier scheidet nach Aussagen der Gutachter aus, da
keine entsprechenden Spuren am Baumbestand oder an den Gebauden gefunden
wurden. Auch die vorgehangten Fassaden am Gebaude Deroystralle 4 sind als dau-
erhafte Winterquartiere nur bedingt geeignet - bei milden Wintern kénnten Fleder-
mause sie zwar als Zwischenquartiere nutzen, bei einsetzender Verschlechterung
der Witterung kénnen sie aber nicht, wie in Héhlen oder Kellern, an frostgeschitzte
Platze am Standort ausweichen, sondern missen das Quartier verlassen.

Bei den Begehungen wurden weiterhin 16 Vogelarten nachgewiesen. Davon sind vier
Arten in der Roten Liste (RL Bayern Stand 2016) als gefahrdet eingestuft bzw. auf
der Vorwarnliste: Haussperling, Gartenrotschwanz, Mauersegler und Stieglitz.

Die anderen nachgewiesenen Arten gelten als haufige und weitverbreitete Arten und
sind daher artenschutzrechtlich nicht relevant.

Sicher britend wurde nur die Rabenkrahe festgestellt. Auch wenn bei den Begehun-
gen fiur keine der anderen Arten ein Brutnachweis belegt werden konnte, sind finf Ar-
ten als mogliche Brutvogel einzustufen, da sie bei allen Begehungen regelmaflig und
immer mit ahnlicher Individuenzahl nachgewiesen werden konnten. Hierbei handelt
es sich um Amsel, Blaumeise, Buchfink, Kohimeise und Rotkehlichen.

Der Haussperling konnte im Planungsgebiet nur bei einer Begehung in einem Ge-
busch westlich des Gebaudes ArnulfstralRe 18 nachgewiesen werden. Mauersegler
wurden noérdlich der Marsstrale beim Jagdflug in einer Hohe von ca. 100 m im
Luftraum beobachtet. Ein Turmfalke konnte beim Uberflug des Planungsgebiets ver-
folgt werden.

Erholung und Spielflachen

Auf den Freiflachen der Finanzamter befindet sich im zentralen Bereich, rickwartig
des Servicezentrums, eine intensiv gestaltete Aufenthaltsflache mit kiinstlich ange-
legtem Teich und Sitzgelegenheiten. Die westlich daran anschlieRende groflie Rasen-
flache wurde von der Bevolkerung der umliegenden Wohngebiete fir Freizeitaktivita-
ten genutzt. Derzeit wird diese als Baustelleneinrichtungsflache verwendet .

In der ndheren Umgebung, fuBlaufig erreichbar, befinden sich eine kleinere Grinfla-
che an der Blutenburgstrale und in etwa 150 m Entfernung tber die Arnulfstralle hin-
weg der sog. 'Arnulfpark’. Diese Flachen bieten Aufenthaltsbereiche flur alle Altersstu-
fen und Spielplatze fur Kinder aller Altersstufen auf, die jedoch insgesamt nicht zur
Abdeckung des Spielflachenbedarfs der benachbarten Wohngebiete ausreichen.

Altlasten und Kampfmittelbeseitigung

Altlasten

Fur das Planungsgebiet sind in der stadtweiten Altlastenkarte zwei Altlastenver-
dachtsflachen verzeichnet. Zum einen handelt es sich um eine ehemalige Gielerei,
die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ruinen der ehemaligen Infanterie-Kaserne an
der ArnulfstralRe untergebracht war. Andererseits wurden belastete Verdachtsflachen
beim Neubau des Servicezentrums an der Deroystralie nur bis zu einer Tiefe von 2
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m innerhalb des Baufeldes entfernt, so dass sich in siidlicher, nordlicher und ostlicher
Richtung weiterhin belastete Flachen erstrecken.

Bei der orientierenden Altlastenuntersuchung im Vorfeld der Uberplanung fir die bau-
relevanten Bereiche der Bauabschnitte 1 bis 6 vom Juni 2014 wurde festgestellt,
dass je nach vorangegangener Nutzung (siehe Kap. 2.2 Historische Entwicklung)
und der daraus resultierenden anthropogenen Uberformung des Gelandes fiir das
gesamte Planungsgebiet mit belasteten Auffiillungen zu rechnen ist. Diese sind je
nach ortlicher Situation oberflachig bis ca. 1 m Tiefe oder tiefer reichend bis Uiber 4,4
m unter GOK vorhanden. Die Auffiillungen zeigen gemaR orientierender Altlastenun-
tersuchung sehr unterschiedliche Schadstoffbelastungen und Materialzusammenset-
zungen auf. Die Ergebnisse der chemischen Analysen weisen flr das Planungsge-
biet zum Teil leicht erhéhte Konzentrationen von PAK (= Polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe) auf. Gemal Gutachten kann eine Grundwassergefahrdung aus-
geschlossen werden, da die vorgefundenen PAK nur begrenzt I6sbar sind und der
Abstand zum Grundwasser mit 6-8 m ausreichend groR ist. Hinweise auf Kontamina-
tionen, die aus der Vornutzung des Gelandes resultieren (Kaserne, Gielderei) wurden
in den Untersuchungspunkten nicht festgestellt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass die Boden-
belastungen saniert werden kénnen und den geplanten Nutzungen nicht entgegen-
stehen.

Kampfmittel

Auf Basis einer historisch-genetischen Rekonstruktion der potentiellen Kampfmittel-
belastung (HgR-KM) besteht auf dem Planungsgebiet ein begriindeter Kampfmittel-
verdacht.

Eine Kampfmittelortung bzw. Kampfmittelnachsuche im Jahr 2013 ergab fiir das Frei-
gelande im Nordwesten, an dem sich der erste Bauabschnitt samt Baustelleneinrich-
tungsflache befindet, auf ca. 7.800 m? Flache insgesamt 86 Blindgangerverdachts-
punkte sowie 14 verzeichnete Bombentrichter.

In 2015 fand die Kampfmittelberdumung fur den Bereich des Bauabschnitt 1 und die
Baustelleneinrichtungsflache statt. Dabei wurde festgestellt, dass auch Auffillungen
mit Kampfmitteln belastet sind. Im Ergebnis konnte fir diesen Teilbereich eine unein-
geschrankte Kampfmittelfreiheit erteilt werden.

Far die im Planungsumgriff vorhandenen Baumschutzbereiche erfolgten bislang kei-
ne Untersuchungen hinsichtlich Kampfmittel. Die Wahrscheinlichkeit Kampfmittel auf
dem gesamten Gelande inklusiv der Bereiche mit Baumbewuchs anzutreffen ist da-
mit relativ hoch. Ziel ist es, im Hinblick auf die geplante Nutzung eine eingeschrankte
Kampfmittelfreiheit zu bewerkstelligen. Eingeschrankte Kampfmittelfreiheit bedeutet
im Ergebnis, dass der Umfang der Kampfmittelrdumung die zuklnftige Nutzung be-
ricksichtigt und z.B. in der Tiefe oder in der Flache eingeschrankt und/ oder die Rau-
mung bzw. die Kampfmittelfreiheit auf eine bestimmte Art von Kampfmitteln be-
schrankt bleibt, um den schiutzenswerten Baumbestand zu erhalten. Sofern eine
KampfmittelrAumung mit Einschrankungen erfolgt, ist im Fall einer Nutzungsande-
rung eine Neubewertung erforderlich.

Verkehrsbelastung und Immissionen

Verkehrsbelastung

Das Planungsgebiet ist von der Mars-, Deroy- und ArnulfstraRe umschlossen. Insbe-
sondere der westlich an das Planungsgebiet anschlieRende Strallenabschnitt der Ar-
nulfstralRe ist hoch belastet und bereits heute zu Spitzenzeiten Gberlastet. Fir das
Jahr 2030 wird eine Verkehrsbelastung von 36.500 Kfz/24 h (Prognose-Nullfall) fir
diesen StralRenabschnitt prognostiziert.

In der Differenzbetrachtung Analyse 2015/ Prognose Nullfall 2030 wird ohne Realisie-
rung der diesem Bebauungsplan zugrunde liegenden BaumalRnahme eine Zunahme
von 4.000 KFZ/24 h an der Marsstral’e erwartet. Fir den sidlich des Plangebiets lie-
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genden StralRenabschnitt der Arnulfstrale sowie fur die Deroystrale wird eine Zu-
nahme von 500 KFZ/24 h prognostiziert.

Da sich der Knotenpunkt Arnulfstrale/ Landshuter Allee/ Donnersberger Briicke be-
reits heute in den betrachteten Spitzenstunden an seiner Leistungsgrenze befindet,
liegt der Knotenpunkt in der Prognose-Nullfall-Betrachtung fir das Jahr 2030 auf-
grund der prognostizierten mittleren Zunahme des Verkehrs von 25% Uber der Leis-
tungsgrenze.

Die Verkehrsbelastung der Deroystralde liegt derzeit bei 1.700 Kfz/24 h.

Verkehrslarm

Das Planungsgebiet ist durch den umlaufenden Stralenverkehr sowie den nahe ge-
legenen Schienenverkehr (Trambahn, Zugtrasse zum Hauptbahnhof) erheblichen
Larmbelastigungen ausgesetzt. Die hochsten Verkehrslarmpegel befinden sich ent-
lang der Arnulfstra3e und betragen bis zu 70/63 dB(A) Tag/Nacht im Prognose-Null-
fall.

Anlagenlarm

Die gewerblichen und schulischen Nutzungen in der Nachbarschaft des Plangebietes
kdnnen als Anlagenlarm fur das Plangebiet vernachlassigt werden. Dies liegt darin
begrindet, dass zum einen eine ausreichende Gebaudeabschirmung besteht, ferner
wird aufgrund der Angaben des Bundeskriminalamtes davon ausgegangen, dass Si-
rene und Einsatzfahrten mit Blaulicht als Einzelfalle zu behandeln sind und somit
nicht bertcksichtigt werden missen.

Lufthygiene

Das Planungsgebiet ist insbesondere verkehrsbedingten Luftschadstoffimmissionen
ausgesetzt.

Der Jahresmittelgrenzwert fiir NO, von 40 ug/m?® wird im StraRenbereich der Arnulf-
stral’e und der Marsstralie sowie in der unmittelbaren Umgebung der bestehenden
Tiefgaragenein-/ausfahrt bereits heute Gberschritten. An der bestehenden Tiefgara-
genein- /ausfahrt wird der Jahresmittelgrenzwert fiir PM1ovon 40 ug/m®mit 42,6
ug/m?®soweit Uberschritten, dass davon ausgegangen werden muss, dass an der un-
mittelbar an der Tiefgaragenein-/ausfahrt liegenden Bebauung an mehr als 35 Tagen
im Jahr der Tagesgrenzwert von 50 ug/m? Giberschritten wird. Auf die vorliegende
Uberschreitung wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens durch eine entsprechen-
de Festsetzung reagiert.

Eine prognostizierte Uberschreitung von PM,s — Jahresmittelgrenzwerten liegt nicht
vor.

Erschiitterung

In der stdlich das Plangebiet tangierenden Arnulfstrae verlauft die Trambahntrasse
der Linien 16, 17 und N16 mit zwei Haltepunkten (Marsstral3e und Deroystrale). An-
hand der Messauswertungen ist von keinen erheblichen Belastigungen durch Er-
schitterungen im Plangebiet auszugehen. Dabei wurde das Gebiet Gemeinbedarf
Verwaltung anhand seiner Typologie als Kerngebiet eingestuft.

Im Hinblick auf den Sekundarluftschall ist mit erheblichen Belastigungen in einem Be-
reich bis zu etwa 26 m zur Gleisachse zu rechnen. Hier werden die Innenraumwerte
fur kurzzeitige Gerauschspitzen um 3 bzw. 5 dB(A) im Nachtzeitraum Uberschritten,
so dass im Hinblick auf die zwei Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen eine Festsetzung erfolgt.

Rechtliche Ausgangssituation

Regionalplan

Das Planungsgebiet liegt auf der im Regionalplan ausgewiesenen bestehenden Sied-
lungsflache der Landeshauptstadt Minchen. Als Oberzentrum hat Miinchen die
Funktion, zentral6rtliche Einrichtungen mit Uberregionaler Bedeutung sowie Dienst-
leistungen des spezialisierten héheren Bedarfs anzubieten. Das Landesamt fur Steu-
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ern gilt als entsprechende Einrichtung.

Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung

Im derzeit geltenden Flachennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung (FNP)
ist das gesamte Grundstiick des Freistaates Bayern (FI.St.Nr. 6848) als Gemeinbe-
darfsflache Verwaltung und die nordéstlich daran anschlielende Griinflache mit 6f-
fentlichem Parkplatz als ,Allgemeine Grinflache“ dargestellt. Im integrierten Land-
schaftsplan sind entlang der Marsstrale und Arnulfstrale Alleen (,alleeartig zu be-
grunender Bereich“) dargestellt sowie in der Mars- und der Deroystralle ,6rtliche
Griinverbindungen® zur Anbindung an den Arnulfpark.

Der vorliegende Bebauungsplan kann nicht aus dem Flachennutzungsplan entwickelt
werden, da die im rechtswirksamen FNP dargestellte Gemeinbedarfsflache und All-
gemeine Grunflache der umzusetzenden Planung in Lage und Grofie entgegenste-
hen. Der Flachennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung gem. §13a Abs. 2 Nr.
2 BauGB angepasst.

Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 945

Das Planungsgebiet deckt sich weitgehend mit dem zum 22.11.1973 rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan Nr. 945. Dieser Bebauungsplan Nr. 945 umfasste urspriinglich
auch die im sudlichen Bereich aufgenommene StraRenhalfte der Arnulfstralle, die je-
doch nicht Teil der hier vorliegenden Planung werden wird. Dieser Bereich der Arnulf-
stral3e wurde durch den Bebauungsplan Nr. 1873 mit Inkrafttreten am 20.08.2003
Uberplant, so dass der Bebauungsplan Nr. 945 in diesem Teil verdrangt wurde. Da im
Bereich der angrenzenden Arnulfstrale keine Anderungen der bestehenden Festset-
zungen erforderlich sind, umfasst das jetzige Planungsgebiet nur den verbleibenden,
damals nicht verdrangten Teil des Bebauungsplans Nr. 945.

Die wesentlichen Festsetzungen des alten Bebauungsplans Nr. 945 lauten:

* Art der Nutzung: Gemeinbedarf — Kerngebiet ,Finanzverwaltung®

* Festsetzung von mehreren Bauradumen von 1 bis maximal 9 Geschossen

¢ Grundflachenzahl: 0,3

» Geschossflachenzahl: 1,2. (dies entspricht rechnerisch einer max. GF von ca.
61.920 m?)

» Flachdach, Tiefgarage (Tga)

» weitestgehender Erhalt des Baumbestandes

» grolRzigige Freibereiche zwischen den Baurdumen
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Abb. _2':7Bebauungsplan Nr. 945
(Quelle Landeshauptstadt Minchen, Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung)

Bauabschnitt 1

Die Realisierung des 1. Bauabschnittes des neuen Steuerzentrums wurde vorgezo-
gen und erfolgt auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 945 (Zu-
stimmungsverfahren mit Bescheid vom 25.11.2015).

Das vorhandene Baurecht war bislang nicht vollends ausgeschopft, der freie Bereich
im Nordwesten an der Marsstrale wurde als Parkplatz genutzt.

Dabei waren Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 945 erfor-
derlich. Im Zusammenhang mit den notwendigen Befreiungen erfolgte eine Bau-
rechtsverzichtserklarung, die gewahrleistet, dass ein noch weiter westlich vom Bau-
abschnitt 1 gelegener Bauraum vom Freistaat nicht mehr bebaut werden kann. Vom
Verzicht ausgenommen ist das Recht zur Errichtung einer provisorischen Tiefgara-
genzufahrt, um die Bestandstiefgarage weiter nutzen zu kénnen, da die bisherige Zu-
fahrt durch den 1. Bauabschnitt verbaut wurde.
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provisorischer TG-Zufahrt (Quelle: BSS-Architekten GbR, Niirnberg)

Die flr den 1. Bauabschnitt zur Fallung freigegebenen Baume werden gemaf Freifla-
chengestaltungsplan innerhalb dieses Bauabschnittes vollstandig ersetzt. Durch die
weiteren Bauabschnitte wird dieser neu entstehende Geholzbestand nicht mehr we-
sentlich beeintrachtigt werden. In die Bilanzierung im Kap. 2.3.5 Vegetation und Bio-
topfunktion wird der bereits zur Fallung verbeschiedene Baumbestand daher nicht
eingerechnet.

Mit Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im Jahr 2018 soll der Offentlichkeit wie-
der eine nutzbare Freiflache von ca. 6.000 m? zur Verfigung gestellt werden.

Denkmalschutz

Im Planungsgebiet selbst befinden sich keine geschitzten Baudenkmaler.
In unmittelbarer Nachbarschaft sind folgende Einzeldenkmaler in der Denkmalliste
der Landeshauptstadt Munchen eingetragen:

Marsplatz
Senefelder-Denkmal, Bronzebuste auf Steinsockel, von Julius Zumbusch, 1877, So-
ckel, 1958; in Platzmitte.

Marsplatz 10

Ehem. Militargebaude, jetzt Dienststelle des Landesamts fur Finanzen (Nr. 11) zuge-
horig, dreigeschossiger Satteldachbau mit mehrfarbigen Sichtbacksteinfassaden und
reicher Sandsteingliederung in Formen der Neurenaissance, von Gustav von
Schacky, um 1890.

DeroystraBe 1, Schulgebaude
Ehem. Gewerbeschule, jetzt Berufsschulzentrum, stattlicher, aus mehreren Baukor-
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pern bestehender Komplex, norddstlicher Eckteil mit Turmrisalit, errichtet in reduziert-
historisierenden Formen, von Robert Rehlen, 1914-16, 1956 z. T. verandert; Gruppe
mit Pranckhstralie 2.

PranckhstraBe 2

Sidfliigel des Stadt. Beruflichen Schulzentrums Alois Senefelder, flinfgeschossiger
Walmdachbau mit Seitenrisalit zur TillystraRe in schlichten neubarocken Formen, von
Robert Rehlen, 1904-06, nach Kriegsschaden stark vereinfacht und aufgestockt wie-
dererrichtet, von Hermann Leitenstorfer, 1949-52; Komplex mit Deroystrale 1; vgl.
Marsplatz, Senefelder-Denkmal.

ArnulfstraBe 62, DeroystralBe 3, DeroystralBe 5, WredestraBe 10 ehem.
Paketzustellamt (Gesamtanlage)

Paketzustellamt, weitlaufiger, ein groRes Rechteck umschreibender niedriger Kom-
plex, im dstlichen Hofbereich streng funktionaler Rundbau (Stahlbetonhalle mit Ver-
teileranlage), Portalzone an der Arnulfstra3e mit reichem plastischem Dekor, von Ro-
bert Vorhoelzer, Walther Schmidt und Franz Holzhammer, 1925-30.

HelmholzstraBe 2, Verwaltungsbau

Ehem. Verwaltungsbau der Lokomotivfabrik Krauss, stattlicher viergeschossiger neu-
barocker Eckbau mit Mansarddach, Fassadengliederung und Zwerchhausern,
1922/23.

MaillingerstraBe 32, Mietshaus
Stattlicher viergeschossiger Eckbau mit Erkern und oktogonalem Kuppelturm, in For-
men der deutschen Renaissance, um 1900.

Maillingerstrale 34, Mietshaus
Viergeschossiger Eckbau mit quadratischem Eckturm, Fassadengestaltung in
schlichten Formen der Neurenaissance, Ende 19. Jh.

Planungsziele

Stadtentwicklungsplanerische Ziele, Innenstadtkonzept

Am 05.10.2006 hat die Vollversammlung des Stadtrates fur den Innenstadtbereich
die Stadtentwicklungskonzeption ,PERSPEKTIVE MUNCHEN, Leitlinien fiir die Minch-
ner Innenstadt und MalRhahmenkonzept zur Aufwertung“ (Innenstadtkonzept) be-
schlossen. Das wichtigste Ziel des Innenstadtkonzeptes ist der Erhalt der tradierten
Nutzungsvielfalt in der Innenstadt. Die Nutzungsmischung aus Buro, Wohnen und
Handel soll gestarkt werden und die 6ffentliche Verwaltung mit Publikumsverkehr in
der Innenstadt erhalten bleiben.

Ferner ergibt sich aus dem Innenstadtkonzept die Anforderung, einen Wohnanteil
von bis zu 30 % bezogen auf die Mehrung des Maldes der baulichen Nutzung im
Stadtgebiet zu realisieren.

Stadtebauliche, freiraumplanerische, verkehrliche und 6kologische Ziele

Im Eckdatenbeschluss vom 04.10.2007 (RIS-Nr. 02-08 / VV 09832) wurden Planungs-
ziele benannt, die durch den im Ausschuss fir Stadtplanung und Bauordnung am
03.12.2014 (RIS-Nr. 14-20 /01821) beschlossenen Aufstellungsbeschluss bestatigt,
konkretisiert und erganzt wurden:

» Entwicklung eines qualitatsvollen zeitgemalien Konzeptes fir Verwaltungsnutzung
zur nachhaltigen Starkung des Standortes der Steuerverwaltung

» Einfugung des neuen Steuerverwaltungsstandortes in den stadtebaulichen Kontext
unter besonderer Beachtung der vorhandenen Strukturen hinsichtlich MafRstablich-
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keit und Héhenentwicklung

» Schaffung und Sicherung von vielfaltig nutzbaren Gran- und Freiflachen fur die
kinftigen Nutzerinnen und Nutzer

* Aufwertung bestehender Griin- und Freiflachen und deren Integration in das neue
Gesamtkonzept

» Weitgehender Erhalt der Vegetationsstrukturen an der Marsstrafl3e und Deroystra-
Re

» Schaffung dkologisch und klimatisch wirksamer Bau- und Grinstrukturen zur Ver-
besserung des Naturhaushaltes

» Schaffung attraktiver Wegebeziehungen flir Fugangerinnen und FuRganger so-
wie Radfahrerinnen und Radfahrer unter besonderer Berticksichtigung der Fahr-
radhauptroute DeroystralRe via Blutenburgstrafl3e zur Maillingerstralle

* Reduzierung des Kfz-Verkehrsaufkommens durch Mobilitdatsmanagementmafnah-
men

» Erhalt der Kindertagesstatte mit dem bestehenden Kindergarten sowie Schaffung
zusatzlicher Kinderkrippenplatze

» Steigerung der Freiflachenqualitat durch Unterbringung aller erforderlichen Stell-
platze in einer Tiefgarage, mit Ausnahme von zusatzlichen Behindertenstellplatzen
und von Stellplatzen flir Kurzzeitparker und die Anlieferung an die Versteigerungs-
halle auf dem geplanten Arrondierungsgrundstiick im Norden

» Sicherung der Erholungsfunktion fir die Beschaftigten sowie die Bewohnerinnen
und Bewohner der angrenzenden Wohnquartiere

» Bericksichtigung von MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingrif-
fen in Natur und Landschaft

* Umsetzung des Passivhausstandards im Verwaltungsbau und Realisierung einer
kompakten, urbanen Bauweise als Beitrag zum Klimaschutz

Als neues Planungsziel wird benannt:
» Schaffung einer offentlichen Grinflache

Das Ziel ,Schaffung von Spielangeboten fiir Schulkinder und Jugendliche® kann auf-
grund einer zu hohen Larmbelastung entlang der Arnulf- und Marsstral3e nicht mehr
weiterverfolgt werden und wird durch das neue Ziel Schaffung einer &ffentlichen
Grinflache ersetzt, welche zur freien Nutzung fiir alle Personengruppen offensteht.

4. Planungskonzept

Basierend auf dem Wettbewerbsergebnis besteht das Planungskonzept aus einer
konzentrierten Anordnung von sechs, leicht zueinander versetzten Gebaudeblécken
jeweils mit Flachdach. Die Hohenentwicklung der Solitdrbaukorper ist weitgehend ho-
mogen.

Unter den Gebauden befindet sich eine im Endausbau durchgangige, zentrale Tief-
garage, die Uber die Deroystralte angebunden wird. Die Tiefgarage ist ca. 8 m unter
dem geplanten Niveau des Campusgelandes im zweiten Untergeschoss (UG 2 OK
Fahrbahn 514,80 m GNN) geplant. Im ersten Untergeschoss (UG 1 OK FuRboden
518,40 m UNN, ca. 4 m unter dem geplanten Niveau des Campusgelandes) wird je-
der Solitarbaukérper durch einen Verbindungsgang (max. 4 m breit) mit dem jeweils
benachbarten Solitarbaukérper verbunden.

Die Gebaude gruppieren sich im Innern um einen zentralen Platz (Campus) mit Was-
serbecken, der die Mitte des neuen Quartiers bildet. Der neue Campusbereich ist
eben und wird in der Endhohe auf 522,70 m tber N.N. sein. Von der Arnulfstralle her
schlief3t das Areal hohengleich an, aufgrund des von Sud nach Nord leicht abfallen-
den Gelandeverlaufs mit einem Héhenunterschied von ca. 1,5 m bis zur angrenzen-
den Marsstral3e hin, werden die Gebaude auf der Nordseite einen entsprechenden
Sockel ausbilden. Fir eine barrierefreie Gestaltung bzw. ErschlieBung werden ent-
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sprechende Rampen notwendig und in die Freiflachengestaltung integriert.

/
/
/
/
/

Abb. 4: Wettbewerbsergebnis 2008 Lageplan
(Quelle Staatliches Bauamt Miinchen 2)

Durch die Blindelung der Baukorper im dstlichen Grundstilicksbereich entsteht im
Westen im Bogenverlauf der Marsstralle ein qualitatsvoller und gro3ziigig dimensio-
nierter Freiraum. Der bestehende dichte Baumbestand entlang der Marsstralle bleibt
dabei nahezu vollstandig erhalten und wird in Teilen noch erganzt. Die Grinflache
soll ins Eigentum der Landeshauptstadt Miinchen tbergehen und die &ffentliche Nut-
zung so auf Dauer sichergestellt werden.

Folgende wesentliche Abweichungen zum Wettbewerbsergebnis von 2008 bestehen:

Die Realisierung der Bauabschnitte beginnt anstelle des sudostlichen Gebaudes
Ecke Deroy- /Arnulfstrafte (GB 3) nun im Nordwesten mit dem bereits auf Basis
vom rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 945 zuldssigen Burogebaude (GB 1).
Durch den Bau des 1. Bauabschnitts im GB 1 wird die bisherige Tiefgaragenaus-
fahrt versperrt, so dass auch der Bau einer neuen Tiefgaragenrampe erforderlich
wird, die von der inneren ErschlieRungsstral’e Sud angefahren wird. Diese soll je-
doch nur so lange bestehen bleiben, bis mit Fertigstellung des 2. Bauabschnittes
die Tiefgaragenabschnitte (TG Bestand, TG BA 1, TG BA 2) zusammengeschlos-
sen und Uber die neue Zufahrt an der Deroystralie angebunden werden kénnen.
Bedingt durch die geanderte Realisierungsreihenfolge wird auch eine zusatzliche
Tiefgaragenrampe im geplanten dritten Bauabschnitt (GB 3) nétig, da sich hier kei-
ne sinnvolle Anbindungsmaglichkeit an die bis dahin bestehenden Tiefgaragenab-
schnitte ergibt. D.h. abweichend vom Wettbewerb werden an der Deroystralle zwei
Tiefgaragenrampen vorhanden sein.

Die Versteigerungshalle ist anstatt im Gebaude Ecke Deroy- / Arnulfstrafie (GB 3)
nun im zweiten Bauabschnitt (GB 2) geplant.

Die Kindertagesstatte mit bislang zwei Kindergartengruppen wird um vier Kin-
derkrippengruppen erweitert. Die Kindertagesstatte soll im 2. Bauabschnitt unter-
gebracht werden.

Urspriinglich waren die Ersatzflachen fir die bestehende Kindertagesstatte mit
zwei Kindergartengruppen im letzten Bauabschnitt (GB 6) geplant. Mit dem
Wunsch des Freistaates sowie der Landeshauptstadt Minchen, Referat fur Bil-
dung und Sport, insgesamt vier zusatzliche Kinderkrippengruppen zu schaffen und
einen durchgehenden Erhalt der Einrichtung wahrend aller Bauphasen aufrecht er-
halten zu kdénnen, ist nunmehr die Unterbringung einer Kindertagesstatte mit ca.
1.500 m? Geschossflache und zugehdrig erforderlicher Aulenspielflache im direk-
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ten Anschluss an die Raumlichkeiten im zweiten Bauabschnitt (GB 2) vorgesehen.

* Die Alternative, die Kindertagesstatte wie im Wettbewerb dargestellt auf dem Dach
des letzten Bauabschnittes (GB 6) unterzubringen, soll zusatzlich weiterhin ermog-
licht werden.

» Aufgrund der Entscheidung des Freistaates, alle Bauten im Passivhausstandard zu
errichten, sind die einzelnen Bauvolumina gegenliber dem Wettbewerb grofier ge-
worden, da am vereinbarten Raumprogramm keine Abstriche gemacht werden
konnten. Zusatzlich bedarf es eines sog. Technikgeschosses, um die technisch er-
forderlichen Anlagen fir den Passivhausstandard entsprechend unterzubringen.
Eine Unterbringung der Anlagen in einem dritten Untergeschoss wurde aufgrund
der unginstigen Auswirkungen auf das Grundwasser sowie aus Kostengrinden
nicht weiterverfolgt. Die technischen Gerate werden komplett eingehaust und mit
Ausnahme des Ruckkuhlgerates Uberdacht. Die Fassade des Technikgeschosses
entspricht dem Material der Fassaden der darunterliegenden Geschosse.

Rahmenplanung und Fortschreibung des Bauprojektes

Aufbauend auf dem Konzept des Preistragers wurde vom Staatlichen Bauamt eine
Rahmenplanung in Auftrag gegeben. Diese Rahmenplanung zeigt die Entwicklung
des Gesamtareals in sechs Bauabschnitten auf (siehe Anlage 7). Die Rahmenpla-
nung ist zum einen die Grundlage, um den geplanten, sukzessiven und langfristigen
Umbau auf dem Baugrundstiick nachvollziehbar darzustellen und war daher auch
Grundlage fir den Bebauungsplan. Zum anderen dient die Rahmenplanung dazu, die
zugehdorige Baustellenlogistik sowie die zeitlich gestaffelte Freiflachengestaltung ins-
gesamt koordinieren und optimieren zu kénnen, um z.B.die Eingriffe in den Gehdlz-
bestand zu minimieren und frihzeitig Flachen fir die erforderlichen Ersatzpflanzun-
gen bereitstellen zu kénnen.

Die Bauabwicklung gemafls Rahmenplanung erfolgt im Uhrzeigersinn, wobei das be-
stehende moderne Servicezentrum (Deroystrale 6 und Deroystralte 8) zuletzt durch
die Baumalnahmen im GB 6 ersetzt werden soll. Mit erwarteter Fertigstellung und
dem Bezug des ersten Bauabschnitts im Jahr 2018 wird das Gebaude Deroystralie 4
(Ecke Marsstral3e/Deroystralie) geraumt und abgerissen. Im Anschluss ist fur die
Jahre 2019 — 2022 dort der zweite Bauabschnitt auf Grundlage dieses Bebauungs-
planes vorgesehen. Da alle Bestandsgebdude genutzt werden und ein Umzug erst
mit Fertigstellung des nachsten neuen Gebaudes erfolgen kann, ist von einer langer-
fristen Realisierungszeit des Gesamtprojektes auszugehen, die auch vom Staats-
haushalt abhangig ist.

Sobald der 5. Bauabschnitt vollendet und bezogen ist, soll das Bestandsgebaude De-
roystral’e 18 abgerissen werden. An dieser Stelle wird zuklnftig kein Gebaude mehr
stehen, sondern die Griinflache soll dann auf eine Gesamtgréfe von ca. 14.900 m?
erganzt bzw. vergroRert werden.

Entsprechend der Rahmenplanung sind die Baustellenzufahrten fur jeden Bauab-
schnitt so konzipiert, dass die Nutzung der bestehenden Gebaude wie auch der
Grunflachen ordnungsgemalf erfolgen kann und mdéglichst friih, bereits nach Fertig-
stellung des ersten Bauabschnittes eine Teilflache von ca. 6.000 m? 6ffentlich nutzba-
rer Grinflache zur Verfligung steht.

Art der baulichen Nutzung

Als Art der Nutzung wird ,Gemeinbedarf — Verwaltung“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
festgesetzt. Neben Verwaltungsgebauden des Freistaates Bayern, insbesondere die
Finanz- und Steueramter, sollen ergdnzende Nutzungen, wie Kantine, Versteige-
rungshalle, Besucherzentrum und bei Bedarf bis zu zwei Wohnungen fir Aufsichts-
und Bereitschaftspersonen ermdglicht werden. Ebenso soll die Einrichtung einer Kin-
dertagesstatte mit zugehdriger Aulenspielflache zulassig sein, die neben dem be-
trieblichen Betreuungsbedarf weitere Betreuungsplatze in Kooperation mit der Stadt
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Minchen anbietet. Flr diese Nutzungen erforderliche Lager- und Nebenrdume sowie
Stellplatze fur Fahrrader und Kraftfahrzeuge sind ebenso maglich.

Mit der festgesetzten Art der Nutzung wird dem stadtebaulichen Ziel des Innenstadt-
konzeptes, dem Erhalt der tradierten Nutzungsmischung mit dem Fortbestand 6ffent-
licher Verwaltungseinrichtungen mit entsprechendem Publikumsverkehr in der Innen-
stadt entsprochen.

Der Standort ist als Standort der Finanzverwaltung bereits eingeflhrt und bekommt
durch die Bundelung weiterer Einheiten fur die Verwaltung eine eindeutige Adresse
im 6ffentlichen Bewusstsein.

Bei der Festsetzung der Art der baulichen Nutzung Gemeinbedarf Verwaltung wurde
gezielt auf die Spezifizierung Finanzverwaltung verzichtet, um dem Freistaat Bayern
neben der Finanzverwaltung auch die Ansiedlung anderer Verwaltungsnutzungen als
Vorhaben des Gemeinbedarfs zu erméglichen. Diese Offnung férdert und sichert die
Entwicklungsperspektive des Verwaltungsstandorts. Gleichzeitig wird eine Umwand-
lung und Privatisierung der Flachen, z.B. zu allgemeinen Buroflachen durch die Fest-
setzung Gemeinbedarf nicht mdglich sein.

Die Flache fur den Gemeinbedarf Verwaltung wird in sechs Baurdume Gemeinbedarf
1 -6 (GB 1 — GB 6) unterteilt. Die Reihenfolge entspricht dabei der derzeit geplanten
baulichen Realisierung und erleichtert die Zuordnung weiterer Festsetzungen.

Fur die geplante Verwaltungsnutzung wird eine Versteigerungshalle als Nebenein-
richtung bendtigt. Diese soll ausschlieRlich im Bauraum GB 2 zuléssig sein, da die
Versteigerungshalle eine zusatzliche separate ErschlieBungsmadglichkeit fir die Anlie-
ferung und Abholung von sperrigen Versteigerungsgegenstanden bendétigt. Die Anlie-
ferung ist unmittelbar noérdlich des Gebaudes GB 2 vorgesehen, wobei die Einfahrt
Uber die Deroystral’e und die Ausfahrt als Rechtsabbieger Uber die

MarsstralRe vorgesehen ist. Uber die Einfahrt und Ausfahrt wird zusatzlich eine Stell-
platzanlage mit 15 Parkplatzen erschlossen, die flir das Versteigerungspublikum vor-
gesehen ist.

Die Anzahl der Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen wird auf eine
der Betreuung der geplanten Verwaltungsgebaude angemessene Zahl beschrankt.
Aus Grinden der Belichtung, des Larmschutzes sowie der 6ffentlichkeitswirksamen
Gestaltung der Campusfreiflachen wird die Wohnnutzung ferner auf die Oberge-
schosse begrenzt, da bei einer Anordnung im Erdgeschoss aus den genannten Griin-
den eine Vielzahl unglinstiger Voraussetzungen fir gesunde Wohnverhaltnisse be-
stehen.

Die Errichtung einer Kindertagesstatte ist auf die Baurdume GB 2 und GB 6 be-
schrankt, da sich diese Bauraume am besten eignen, sowohl hinsichtlich des Raum-
programms als auch hinsichtlich der moglichen Anordnung der notwendigen Aufien-
spielflachen. Durch die geplante Unterbringung der Kindertagesstatte im GB 2 wird
sichergestellt, dass der Betrieb der bereits bestehenden Kindertagesstatte auf dem
Gelande durchgehend erhalten und weiterbetrieben werden kann. Zudem kann die
Kindertagesstatte vergroRert werden und dadurch dem gestiegenen Bedarf an Kin-
dergarten- bzw. Kinderkrippenplatzen seitens der Finanzverwaltung und der Landes-
hauptstadt Miinchen nachgekommen werden.

Die flr die geplante Kindertagesstatte mit 4 Krippengruppen und 2 Kindergartengrup-
pen erforderliche AuRenspielflache soll zu mindestens zwei Dritteln in unmittelbarem
Anschluss an die Radumlichkeiten der Kindertagesstatte liegen, um eine ausreichende
Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder durch das Personal gewahrleisten zu kon-
nen. Der Restbedarf kann durch geeignete Flachen im Nahbereich abgedeckt wer-
den. Die hinweislich dargestellte AuRenspielflache erfillt mit einer Flache von gut 700
m? die Mindestanforderung, sie ist gut belichtet und erfiillt die Anforderungen an den
Larmschutz, ohne dabei SchallschutzmalRnahmen zu bendtigen.

Sollte die Kindertagesstatte spater im Bauraum GB 6 errichtet werden, ist gemaf
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4.2

Wettbewerb die Aulienspielfache auf dem Dach des zweiten Obergeschosses zu er-
richten. Hier besteht unter Umstanden sogar die Moéglichkeit, den Flachenbedarf zu
hundert Prozent abzudecken. Dabei muss die Au3enspielflache nach Osten zur De-
roystrafl’e vor Verkehrslarm geschutzt werden, indem die Bristung mit einer Hohe
von mindestens 1,5 m geschlossen ausgeflhrt wird. Die AuRenspielbereiche sind
auch hier gut belichtet und besonnt. Zur Schattierung sind entsprechende Nebenan-
lagen (Pergolen 0.3.) zulassig.

Zur Einhaltung weiterer Vorgaben hinsichtlich Belichtung, Beltiftung, Schutz vor
Larmimmissionen und Erschitterung der Raume fir die Kindertagesstatte siehe Kap.
4.9, 4.10 bis 4.12.

Fur die zuldssigen Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen gelten
ebenso erhdhte Anforderungen an den Schutz der Aufenthaltsraume hinsichtlich Be-
lichtung, Larmimmissionen, Luftschadstoffen und Erschitterung (siehe Kap. 4.9 bis
4.12).

Nachfolgenutzung

Mit dem Neubau des Steuerzentrums sollen nicht nur die vor Ort bestehenden
Raumangebote erhalten bleiben, sondern auch zusatzliche Blroraume fur die im
Stadtgebiet verteilt liegenden Standorte der Steuerverwaltung entstehen. Um den
sukzessiven Umbauprozess mit internen Abhangigkeiten bei laufendem Betrieb be-
waltigen zu kdnnen, sind Zwischennutzungen bzw. Ubergangslésungen erforderlich,
die einer genauen Regelung bediirfen:

* Die Nutzung des Gebaudes im Bauraum GB 5 soll die bestehende Nutzung des
Bestandsgebaudes Deroystralie 18 vollumfanglich ersetzen. Von daher kann das
Bestandsgebaude erst nach Fertigstellung des 5. Bauabschnittes aufgegeben und
abgebrochen werden. Dieser friihestmdgliche Zeitpunkt wird entsprechend festge-
setzt, um die Nutzung der gesamten offentlichen Grinflache ab diesem Zeitpunkt
zu gewabhrleisten. Da der Realisierungshorizont seitens Freistaat auch aus haus-
haltsrechtlichen Griinden nicht sicher benannt werden kann, erfolgt diese bedingte
Festsetzung ohne die Nennung einer Frist fur den spatesten Zeitpunkt.

Zur hinreichenden Bestimmung der Nachfolgenutzung wird darlber hinaus festge-
setzt, dass die Flache innerhalb einer Frist von einem Jahr an das Hohenniveau
der anschlielenden o6ffentlichen Grunflache anzupassen und wie festgesetzt zu
begriinen ist.

* Mit dem vorgezogenen Neubau des Bauabschnitt 1 wird die Zufahrt zur bestehen-
den Tiefgarage verbaut und eine neue provisorische TG-Zufahrt erforderlich. Diese
befindet sich in der 6ffentlichen Grinflache. Es besteht daher ein 6ffentliches Inter-
esse am frihestmdglichen Rickbau dieser Tiefgaragenzufahrt, da die 6ffentliche
Grunflache nicht zusatzlich durch den Ziel- und Quellverkehr der Verwaltungsnut-
zung belastet werden soll. Der friheste Zeitpunkt des Ruckbaus ist, wenn das Ge-
baude im Bauraum GB 2 fertiggestellt ist. Dann kénnen die Bestandstiefgarage
und die Tiefgarage des Bauabschnitt 1 mit der Tiefgarage Bauabschnitt 2 verbun-
den werden und es ist eine Andienung der zusammenhangenden Tiefgaragenab-
schnitte mit direkter Zufahrt von der Deroystrale aus madglich.

Der spateste Zeitpunkt ist auf 10 Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplans
festgelegt, damit der gewiinschte Abbruch der provisorischen Tiefgaragenabfahrt
auch unabhangig von der Realisierung dieses Bauabschnittes vollzogen wird. Zur
hinreichenden Bestimmung der Nachfolgenutzung wird dartiber hinaus festgesetzt,
dass die oberirdischen und unterirdischen bestehenden baulichen Anlagen inner-
halb einer Frist von einem Jahr vollstandig abzubrechen und an das Héhenniveau
der anschliefenden o6ffentlichen Grunflache anzupassen und wie festgesetzt zu
begriinen sind.
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MaR der baulichen Nutzung

Das Malf} der Nutzung wird durch die Festsetzung einer Grundflachenzahl, max. Ge-
schossflachen je Bauraum GB 1 bis GB 6 sowie durch eine maximal zulassige Ge-
samtgeschossflache von 90.000 m? bestimmt.

Die festgesetzte Grundflachenzahl bezieht sich auf die Gemeinbedarfsflache Verwal-
tung. Die Regelungen eines Bebauungsplans kdnnen unabhangig von den bestehen-
den Grundstiickszuschnitten sein. Das klnftige Baugrundstiick fir die Gemeinbe-
darfsflache soll im Rahmen eines Grundstlickstausches zwischen der Landeshaupt-
stadt Minchen und dem Freistaat Bayern entstehen, der in zeitlichem Zusammen-
hang mit dem Bauleitplanverfahren durchgefiihrt werden soll.

Der festgesetzten Grundflachenzahl (GRZ) liegt die aus dem Wettbewerb weiterent-
wickelte Rahmenplanung und der daran angepasste Freiflachengestaltungsplan zu-
grunde. Diese Planungen gehen von einer insgesamten Grundflache fiur die Gebau-
de von 22.000 m? bzw. fur die gem. § 19 Abs. 4 BauNVO relevanten Grundflachen
von insgesamt 11.050 m? auRerhalb der Baurdume aus, was ca. 50 Prozent der Ge-
baudegrundflachen entspricht.

Die festgesetzte max. GRZ von 0,85 bericksichtigt alle gem. § 19 Abs.4 BauNVO zu
erwartenden relevanten Grundflachen wie Tiefgarage, Zuwegungen und Zufahrten,
Versickerungsanlagen, Léschwasserzisternen, Keller- und Wartungsschéachte, ein
geplantes Wasserbecken und die befestigte Campusflache. Da die Nutzung der in-
nerstadtisch liegenden Gemeinbedarfsflache Verwaltung typologisch mit einem Kern-
gebiet verglichen werden kann, fur das gema § 17 Abs. 1 BauNVO die Obergrenze
der Grundflachenzahl (GRZ) bei 1,0 liegt, ist die hier festgesetzte Grundflachenzahl
von 0,85 vertretbar.

Bei der festgesetzten Geschossflache sind alle Aufenthaltsraume einschlieRlich der
zugehdrigen Treppenrdume und Umfassungswande in anderen Geschossen als den
Vollgeschossen gem. § 20 Abs. 3 BauNVO mit anzurechnen, um eine weitere bauli-
che Verdichtung Uber das festgesetzte Mal} der baulichen Nutzung hinaus zu verhin-
dern.

Die Planungen des Freistaats 16sen keine ursachlichen Bedarfe fur soziale Infrastruk-
tureinrichtungen aus. Trotzdem ist der Freistaat Bayern bereit, den Eigenbedarf an
Kinderbetreuungsplatzen um den von der Stadt angemeldeten Bedarf zu erganzen
bzw. insgesamt zu verdoppeln. Daher wird bestimmt, dass fUr den stadtischen Anteil
der Kindertagesstatte eine Uberschreitung von max. 750 m? von der festgesetzten
Geschossflache von 90.000 m? zugelassen wird. Dies entspricht dem Bedarf an Ge-
schossflache fir eine Kindergartengruppe und 2 Kinderkrippengruppen. Somit wird
auch gewahrleistet, dass das Raumprogramm des Wettbewerbs durch den Freistaat
weiterhin umgesetzt werden kann.

Den fur die einzelnen Bauraume festgesetzten Geschossflachen liegt die Konzeption
der fortgeschriebenen Rahmenplanung zugrunde. Entsprechend werden folgende
Geschossflachen festgesetzt:

e Bauraum GB 1: 17.400 m?
¢« Bauraum GB 2: 17.300 m?
e Bauraum GB 3: 15.400 m?
¢« Bauraum GB 4: 15.200 m?
e Bauraum GB 5: 18.100 m?
e Bauraum GB 6: 6.600 m?

Da sich die Umsetzung des gesamten Projektes schrittweise Uber einen langeren
Zeitraum erstreckt und noch nicht bis in das letzte Detail durchgeplant ist, erscheint
es sinnvoll, fur jeden Bauabschnitt einen gewissen Planungsspielraum zu gewahren,
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ohne dabei das vorgesehene maximale Gesamtnutzungsmalf an Geschossflache zu
gefahrden. Zugleich gilt es zu vermeiden, dass die Geschossflachen (GF) zu sehr auf
einem Bauraum gehauft werden konnen, da planerisch eine homogene Héhenent-
wicklung der Bauraume mit Ausnahme von GB 6 vorgesehen ist. Daher wird be-
stimmt, dass unter den Baurdumen GB 3, GB 4 und GB 5 die festgesetzte maximal
zulassige Geschossflache je um bis zu 500 m? verschoben werden darf. Der Bau-
raum GB 1 ist bewusst davon ausgenommen, da sich dieser bereits in der Realisie-
rungsphase befindet und die festgesetzte GF dem Bauvorhaben entspricht. Zwischen
den Baurdumen GB 2 und GB 6 wird diese flexible Handhabungsmaoglichkeit auf je
bis zu 750 m%erhdht, um zu vermeiden, dass bei spaterer Realisierung der Kinderta-
gesstatte im Bauraum GB 6 eine unbeabsichtigte GF-Mehrung in GB 2 entsteht. Dies
allerdings immer nur unter der Voraussetzung, dass insgesamt die fur das Gebiet
Gemeinbedarf Verwaltung festgesetzte Geschossflache von 90.000 m? (ohne KiTa-
Bonus) nicht tberschritten wird.

Zudem ist die festgesetzte Geschossflache von 90.000 m? die Berechnungsgrund-
lage fur die Berechnung der Wohnanteile gemaf Innenstadtkonzept, fur die der Frei-
staat Bayern gegeniber der Landeshauptstadt Minchen eine entsprechende Ver-
pflichtung abgegeben hat.

Bei einer vollen Ausschopfung der festgesetzten Geschossflache wird, vergleicht
man die Gemeinbedarfsflache Verwaltung mit den gebietstypisch nachstliegenden
Obergrenzen des § 17 BauNVO fiir ein Kerngebiet, eine Geschossflachenzahl (GFZ)
von 3,0 selbst dann nicht Gberschritten, wenn die von der Anrechnung befreiten Ge-
schossflachen (Technikgeschoss, stadtischer KiTA-Bonus, Bonus fir ins Gebaude in-
tegrierte Fahrradrampen) mitbetrachtet wirden. Dies ergabe eine GFZ von ca. 2,6.
Um den positiven Beitrag zum Klimaschutz zu unterstitzen, das Steuerzentrum im
sog. ,Passivhaus-Standard® zu errichten, wird von der Anrechnung der Geschossfla-
che des zusatzlich erforderlichen Technikgeschosses auf dem Dach abgesehen, da
es sich hier um reine Flachen fir die Haustechnik und keine Aufenthaltsrdume han-
delt. Zudem wird der Planungswille des Freistaats unterstitzt, einen héheren Ener-
giestandard zu realisieren als der, der gemaf} Energieeinsparverordnung (EnEV) ak-
tuell erforderlich ware.

Da lediglich die Halfte der gemaf Fahrradabstellplatzsatzung der Landeshauptstadt
Minchen erforderlichen Fahrradabstellplatze oberirdisch in einer Nebenanlage zulas-
sig sind, soll dartber hinaus die Zuganglichkeit von Fahrradabstellplatzen innerhalb
der Gebaude attraktiv gestaltet werden. Die Akzeptanz bzw. der Anteil des Fahrrads
am Modal-Split wird dadurch erhéht. Die hierflir erforderlichen Flachen flir Rampen,
die in die Gebaude zu integrieren sind, werden daher von der Geschossflachener-
mittlung ausgenommen. Es wird damit anerkannt, dass hierdurch Geschossflache fur
die Hauptnutzung verloren geht.

Hohenlage, Hohen- und Tiefenentwicklung

Die Hohenentwicklung wird durch die Festsetzung maximaler Wandhdhen bestimmit,
deren unterer Bezugspunkt die an der Arnulfstrae auf Hohe des GB 3 gelegene,
festgesetzte Hohenkote auf dem Gehsteig ist. Die Wandhéhe wird durch den Ab-
schluss der Attika definiert.

Die geplante Hohenentwicklung des Steuerzentrums soll sich in die gebaute Umge-
bung einfligen. Diese ist gepragt von Gebauden mit Trauf-/ bzw. Attikahéhen zwi-
schen ca. 15 und 17 m entlang der Marsstral3e im Westen und Arnulfstralle im Su-
den. Im Norden sind die Bestandsgebaude des Landeskriminalamtes mit Ho6hen zwi-
schen ca. 7,50 m und 23 m. Die Deroystrale im Norden wird von Gebauden mit ei-
ner Traufthdhe von ca. 22,5 m bestimmt, die nach Stiden hin zum denkmalgeschiitz-
ten ehemaligen zweigeschossigen Paketzustellamt mit einer Traufhéhe von ca. 11,5
m abfallt. Die funf geplanten Gebdude (Bauraum GB 1 mit GB 5) sind mit einer max.
Attika von 22,5 m rund um das Servicezentrum an der Deroystralte (Bauraum GB 6)
mit einer max. Attikahéhe von 11,5 m gruppiert. Mit dieser Hohenabstufung leitet die
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geplante Bebauung auf den niedrigen Gebaudebestand der sogenannten ,Girtelbau-
ten” des denkmalgeschitzten ehemaligen Paketzustellamtes Uber.

Die zulassige Uberschreitung der Attikahdhe um max. 4 m fiir das Technikgeschoss
(siehe Kap. 4.13) wird dem Gebot des Einfligens in das Stadtbild dadurch gerecht,
dass das Technikgeschoss um das Mal} seiner Hohe von der Aufienwand entlang
der Baugrenze abzurlcken ist und der Bauherr plant, eine hochwertige Fassadenge-
staltung des Technikgeschosses zu realisieren. Das Technikgeschoss erscheint vom
Stralkenraum aus als zurlckgesetztes Staffelgeschoss.

Aufgrund der Konzipierung von zwei Untergeschossebenen, die auf einer Lange
(Nord-Sud) von 210 m und Breite (Ost-West) von ca. 150 m in den Grundwasser-
strom einbinden, sind Anstauhéhen des Grundwassers von Gber 20 cm zu erwarten,
so dass aus Grinden der Umweltvorsorge MalRnahmen zur Grundwasseriberleitung
angezeigt sind. Auf Basis von Ergebnissen eines hierfiir erstellten Grundwassermo-
dells wird im Bebauungsplan eine Bautiefenbeschrankung festgesetzt innerhalb derer
verbleibende Einbauten 513,30 m (NN nicht unterschreiten dirfen. Das entspricht ei-
ner Tiefe von max. 9 m unterhalb der festgesetzten Hohenkote an der Arnulfstralle.
Eine punktuelle Unterschreitung dieser Héhenkote (z.B. flir Aufzugsschachte) ist aus-
nahmsweise zulassig, wenn nachgewiesen wird, dass hierdurch kein Anstau des
Grundwasserniveaus an benachbarten Gebauden aulierhalb des Planungsgebietes
von mehr als 20 cm entsteht. Mit diesen Maligaben soll sichergestellt werden, dass
im Endzustand eine Unterstromung der Tiefgeschosse im Quartarkies moglich ist.

Diese Regelungen ersetzen nicht die wasserrechtlichen Genehmigungen, die im
Rahmen des Zustimmungsverfahren fir die einzelnen Bauabschnitte weiterhin erfor-
derlich sind.

Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksflache

Gemal Wettbewerb werden die Bauraume leicht zueinander versetzt angeordnet
und mittels Baugrenzen festgesetzt.

Es werden pro Solitarbaukorper lediglich Baugrenzen festgesetzt, um den einzelnen
Baurdumen ausreichend Spielraum bzgl. Raumprogramm und Baukérpertiefe zu ge-
ben. Weiter ist eine Varianz der stadtebaulichen Raumkanten erwlnscht, um raum-
lich einen weichen Ubergang zwischen dem o&ffentlichen StralRenraum bzw. der 6f-
fentlichen Grunflache und dem Bauraumen selbst zu erreichen.

Die zentrale Platzflache (sog. Campus) wird durch den Versatz der Baurdume zum
einen raumlich gefasst, gleichzeitig entsteht eine durchlassige Struktur mit differen-
zierten Raumabfolgen, die die grofle Baumasse in die Umgebung unter Berticksichti-
gung der vorhandenen Grinstrukturen einfigt.

Um die stadtebauliche GroRform der Solitarbaukorper zu erreichen, wird geschlosse-
ne Bauweise festgesetzt, so ist gewahrleistet, dass innerhalb der gro3zigigen
Bauraume keine Einzelgebaude in offener Bauweise entstehen. Weiter ist sicherge-
stellt, dass durch die stadtebauliche Konfiguration der Baukérper bzw. durch die Ge-
baudeeigenabschirmung die in den Gutachten angenommenen Abschirmeffekte, z.B.
bzgl. Verkehrslarmimmissionen erreicht werden.

Die Baugrenzen durfen fur Lichtschachte bis zu 0,5 m Bautiefe Uberschritten werden.
Diese umlaufen standardmafig die einzelnen Gebaudekomplexe und dienen der na-
turlichen Belichtung der Raume im UG.

Ebenerdig soll zwischen den Solitarbaukdrpern ein offener raumlicher Ubergang zwi-
schen dem zentralen Innenhof (Campus) und dem Umfeld geschaffen werden. Um
dennoch eine wettergeschitzte Verbindung zwischen den Gebauden zu erhalten
ohne dabei durch die Tiefgarage gehen zu missen, kann auf der ersten Unterge-
schossebene je ein max. 4 m breiter Verbindungsgang zwischen den einzelnen
Baurdumen entstehen. Hierflr ist eine entsprechende Uberschreitung der Baugren-
zen vorgesehen.
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Aufgrund der Grolte des Gesamtprojektes und der damit verbundenen notwendigen
elektrischen Leistung ist ein stufenweises elektronisches Versorgungskonzept ge-
plant, das die Baurdume GB 1 mit GB 3 sowie die Baurdume GB 4 mit GB 6 zusam-
menfasst. Hierflr ist die Unterbringung je einer Mittelspannungsstation im Bauraum
GB 1 und Bauraum GB 3 vorgesehen. Auch werden fiir die Versorgungssicherheit
Notstromaggregate bendétigt. Die Mittelspannungsstationen sowie die Notstromaggre-
gate werden im ersten Untergeschoss innerhalb der Gebaude untergebracht und
missen Uber ausreichend gro} bemessene, aulierhalb des Gebaudes liegende
Schachte eingebracht und spater gewartet werden.

Entsprechend diesem Versorgungskonzept diirfen ausnahmsweise im Bauraum GB
1 zwei und zwischen Bauraum GB 3 und Bauraum GB 4 eine Baugrenze fur Einbrin-
gungs- und Wartungsschéchte fur im Gebdude integrierte Anlagen zur Stromversor-
gung bis zu max. 3 m Uberschritten werden, da durch die Einbringschachte in diesen
Bereichen kein schitzenswerter Baumbestand betroffen ist. Um die Einbindung der
Einbringschachte in den Freibereich der Gemeinbedarfsflache sicherzustellen, sind
sie nur zuldssig, wenn sie den Belangen der Grinordnung nicht entgegen stehen.
Aus gestalterischen und funktionalen Grinden sind sie dariber hinaus mit begehba-
ren Deckeln zu versehen.

Nebenanlagen

Um eine hochwertige Gestaltung der Freiflachen sicherzustellen und die Entstehung
von Nebenanlagen stadtgestalterisch vertraglich zu lenken, wird generell bestimmt,
dass Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO ausschlieflich innerhalb der Baurau-
me und Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO ausschlieBlich innerhalb der Ge-
baude unterzubringen sind.

Davon abweichend konnen die Freischankflache der Kantine, Uberdachte oder offene
Fahrradabstellplatze, die Nutzung der Gemeinbedarfsflache Verwaltung betreffende
Hinweisschilder, temporare Aufstellflachen fur Millbehalter am Abholtag, die Aul3en-
spielflache der Kindertagesstatte sowie die Gestaltung der Freiflache betreffende An-
lagen (wie z.B. Wasserbecken, Kunstelemente) zugelassen werden, um hier eine
freie Gestaltung der Freiflachen zu ermoéglichen, wenn die Belange der Grinordnung
nicht entgegenstehen.

Nach Fertigstellung des letzten Bauabschnittes sind insgesamt ca. 480 Fahrradab-
stellplatze nach der Fahrradabstellplatzsatzung der Landeshauptstadt Minchen
nachzuweisen. Um die Beschaftigten zur Benutzung des Fahrrades zu animieren und
um den Fahrradverkehr zu fordern, werden attraktive Abstellmdglichkeiten flir Fahrra-
der angeboten.

Zum einen soll nicht nur auf die ausschlielliche Unterbringung in den Untergeschos-
sen abgestellt werden, sondern es kann maximal die Halfte der zulassigen Fahrra-
dabstellplatze oberirdisch hergestellt werden. Um die allgemeine Akzeptanz zu erho-
hen, diirfen die Fahrradabstellplatze ausnahmsweise tiberdacht werden. Die Uberda-
chung soll gestalterisch hochwertig ausgefiihrt werden und sich in das architektoni-
sche Gesamtkonzept einfligen.

Im Bebauungsplan sind die vorgeschlagenen Standorte fir die Fahrradabstellplatze
hinweislich dargestellt und so angeordnet, dass das Angebot an Abstellplatzen den
einzelnen Baukdrpern und nah an deren Eingdngen zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO werden folgende Ausnah-
men zugelassen, da sie nicht sinnvoll in die Gebaude integriert werden kénnen bzw.
die Situierung dieser Anlagen auferhalb der Gebaude per se erforderlich sind: Versi-
ckerungsanlagen, Loschwasserzisternen, Hydranten.

PKW-Stellplatze und Tiefgaragen

Aus stadtgestalterischer Sicht und zur Erhaltung bzw. Schaffung hochwertiger Freifla-
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chen zwischen den Solitdrgebauden sind im Planungsgebiet ausschliel3lich Tiefgara-
genstellplatze zulassig. Davon ausgenommen sind oberirdisch insgesamt max. 10
Stellplatze fur die Versteigerungshalle bzw. fir den Hol-/ Bringverkehr der Kinderta-
gesstatte sowie weitere 5 Behindertenstellplatze im Norden des Plangebietes, die
dort im vorhandenen Gringurtel unter Erhalt des Baumbestands untergebracht wer-
den kdnnen.

Die 10 Stellplatze sind erforderlich, um einen reibungslosen Ablauf der Anlieferung
und Abholung von u.U. sehr groRen und sperrigen Versteigerungsgegenstanden zu
ermdglichen. Dartber hinaus ist es sinnvoll, fir Eltern der Kindertagesstatten-Kinder
Kurzzeitparkplatze in akzeptabler Nahe zur Betreuungseinrichtung anzubieten. Zu-
dem ist es sinnvoll, die Behindertenparkplatze in der Tiefgarage durch oberirdische
Stellplatze zu erganzen.

Die Einfahrt zu diesen oberirdischen Stellplatzen erfolgt aufgrund der Adressbildung
und Auffindbarkeit ebenfalls von der Deroystrafte aus. Um den inneren Campusbe-
reich von Fahrverkehr freizuhalten, erfolgt die Einfahrt unmittelbar nérdlich von Bau-
raum GB 2 direkt am Versteigerungszentrum. Um die zur Verfugung stehende Flache
mit dem erhaltenswerten Baumbestand optimal zu nutzen, erfolgt die Ausfahrt im
Rechtsfahrsinn Uber die Marsstral3e.

Die Zu- und Ausfahrten zur Tiefgarage des Steuerzentrums werden von der Deroy-
stralle aus festgesetzt, da die geplante offentliche Griinflache nicht durch den Ziel-
und Quellverkehr der Tiefgarage belastet werden soll. Aulerdem ware eine Erschlie-
Rung des Areals Uber die Arnulf- bzw. die Marsstraf3e nur im Rechtsfahrsinn mdglich,
aufgrund der Mittelteiler bzw. der Gleiskorper, wogegen die ErschlieBung Uber die
Deroystral3e alle Fahrbeziehungen ermoglicht.

Die neue Tiefgarage wird, beginnend mit dem Bauabschnitt 1 (Bauraum GB 1) mit je-
dem Hochbauabschnitt kontinuierlich erweitert und bildet im Endzustand mit dem
Bauabschnitt 6 (Bauraum GB 6) einen durchgangigen Ring auf der zweiten Unterge-
schossebene (UG 2 OK Fahrbahn 514,80 m GNN).

Die bestehende Tiefgarage im Bereich des Bauraums GB 5 bleibt zunachst erhalten
und wird erst mit Realisierung des Solitdrgebaudes im Bauraum GB 5 durch einen
Neubau ersetzt. Die provisorische Tiefgaragenrampe (im Bereich der offentlichen
Grianflache), die zur Erschlielung dieser Bestandstiefgarage erforderlich ist, ist je-
doch spatestens 10 Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungsplans zu entfernen (sie-
he Kap. 4.2). Die Zufahrt muss dann Uber die Deroystralle erfolgen.

Bei Realisierung der Bauabschnitte 3 (Bauraum GB 3) und 4 (Bauraum GB 4) ent-
steht in der Zwischenphase eine zweite Tiefgarage, die zunachst keine Verbindung
zu der bis dato bestehenden Tiefgarage haben wird. Erst mit den Bauabschnitten 5
(Bauraum GB 5) und 6 (Bauraum GB 6) wird es mdglich sein, die Tiefgaragenab-
schnitte zu einem durchgangigen Ring zusammen zu schliefen. Aus diesem Grund
ist allein aufgrund der Zwischenphase der Bau von jeweils zwei Ein- und Ausfahrten
erforderlich. Im Endausbauzustand soll die Hauptein- und -ausfahrt im Bereich des
Bauraum GB 6 umgesetzt werden.

Die Tiefgarage dient der Unterbringung von ca. 745 Stellplatzen. Gem. Stellplatzsat-
zung der Landeshauptstadt Miinchen liegt das Areal in der Zone Il. Entsprechend

§ 3 der Stellplatzsatzung ist es moglich, die Zahl der notwendigen Stellplatze fir
PKW in der Zone Il auf 75 % zu reduzieren. Dies ergibt eine Anzahl von 745 Stellplat-
zen.

Aus gestalterischen Griinden, zur Erhéhung der Sicherheit im Bereich der Rampe
und aus Larmschutzgriinden wird bestimmt, dass die Tiefgaragenrampen sowie die
Notausgange der Tiefgarage in die Gebaude zu integrieren sind.

Weiter wird bis zum Zeitpunkt der Realisierung eines Gebaudes im Bauraum GB 6
ausnahmsweise eine gebaudeunabhangige Tiefgaragenrampe zugelassen, sofern
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sie innerhalb der Baugrenzen des Bauraumes GB 6 errichtet wird und die Einhau-
sung eine qualitatvolle Gestaltung und eine Dachbegriinung erhalt. Damit wird dem
Umstand der sukzessiven Neubebauung und deren Reihenfolge Rechnung getragen,
da das bauzeitlich jungste Bestandsgebdude im Bereich des Bauraumes GB 6 erst
am Ende durch einen Neubau ersetzt werden soll und zugleich die provisorische Tief-
garagenrampe im Bereich der 6ffentlichen Griinflache spatestens 10 Jahren nach In-
krafttreten des Bebauungsplans entfernt werden muss. Aus gestalterischen, griinord-
nerischen und larmschutztechnischen Grunden ist darauf zu achten, dass diese
Rampe eingehaust wird.

Aus Grinden der Umweltvorsorge und Gestaltung wird festgesetzt, dass die me-
chanischen Entluftungseinrichtungen der Tiefgaragen durch technische und bauliche
Vorkehrungen tber das Dach der zugeordneten Gebaude in die freie Windstrémung
zu fihren sind. Hierbei ist bei Unterbringung von nutzbaren Freibereichen auf dem
Dach, wie z.B. einer AuRenspielflache der Kindertagesstatte ein Mindestabstand von
10 m von diesem Freibereich einzuhalten, um sicherzustellen, dass es zu keiner Be-
eintrachtigung des besonders schiitzenswerten Freibereiches durch Schadstoffein-
trag kommt., Dariber hinaus sind Belliftungsanlagen fir die Tiefgaragen nur inner-
halb der Gemeinbedarfsflache Verwaltung zuldssig und mit mind. 4,5 m Entfernung
von Fassaden, der AuRenspielflache der Kindertagesstatte, der Freischankflache der
Kantine sowie der Terrassen bzw. der Balkone der beiden zulassigen Wohnungen
anzuordnen. Zur Sicherung der Freiflachenqualitat ist die Gestaltung der Bellftungs-
anlagen mit den Belangen der Griinordnung abzustimmen.

Leitungs- und Gehrechte, Leitungsschutzzone

Im Norden und Westen des Plangebietes befinden sich eine Vielzahl von Leitungs-
trassen (siehe Kap. 2.3.3 Technische Infrastruktur). Da vorgesehen ist, eine Teilfla-
che des stadtischen Grundstiicks FI.Nr. 6840, das nunmehr zum Baugrundstiick
zahlt, gegen westlich gelegene Flachen (Teilflache aus FI.Nr. 6848) des Freistaates
Bayern, die als o6ffentliche Grunflachen festgesetzt werden, zu tauschen bzw. zu er-
werben, werden im Baugrundstick entsprechende Leitungsrechte fur die dort befind-
lichen Sparten (Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Abwasserkanal sowie Telekom-
munikationsleitungen) zugunsten der jeweiligen Anlagenbetreiber zeichnerisch und
textlich festgesetzt. Erganzend hierzu hat der Freistaat Bayern gegenuber der Lan-
deshauptstadt Munchen eine Verpflichtungserklarung abgegeben.

Im Bereich der geplanten 6ffentlichen Grinflache wird zugunsten der Telekommuni-
kationstrager entlang der Marsstrafie in Nord-Siid-Richtung eine Leitungsschutzzone
zur Dokumentation fir die zustandigen Fachdienststellen nachrichtlich dargestellit.

Um die Durchgangigkeit des Plangebietes fur Fuliganger in Nord-Sid- sowie in Ost-
West-Richtung aufrecht zu erhalten, werden Gehrechte zugunsten der Offentlichkeit
in einer Breite von 4 m durch die Gemeinbedarfsflache Verwaltung festgesetzt, um
an die umgebenden Strallen mit Gehwegen anzuschlielen.

Abstandsflachen / ausreichende Besonnung

Die kompakte Anordnung der Baukorper zugunsten einer zusammenhangenden
Grinflache im Westen des Planungsgebietes ist wesentliches Merkmal des stadte-
baulichen Entwurfes. Die Abstandsflachenregelungen der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) kdnnen somit aber nicht eingehalten werden. Daher reduzieren sich die Ab-
standsflachen auf das sich aus dem Bebauungsplan ergebende Mal3.

Wahrend eine ausreichende Bellftung grundsatzlich durch die Anordnung der ge-
planten Baurdume gewabhrleistet wird, ist ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad nicht
Uberall eingehalten. Um nachzuweisen, dass fur die im Planungsgebiet zulassige
Kindertagesstatte sowie fur die zwei Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftsper-
sonen eine ausreichende Besonnung gem. DIN 5034 besteht, wurde ein Beson-
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nungsgutachten fur die Bereiche mit einem Lichteinfallswinkel kleiner 45 Grad er-
stellt.

Fur die Aufenthaltsrdume der Kindertagesstatte ist im Ergebnis zu beachten, dass
diese aus Besonnungsgrinden nicht auf die Westfassadenseite des Bauraumes GB
2 orientiert werden durfen. Fur die Unterbringung von Aufenthaltsraumen im Bau-
raum GB 6 bestehen dagegen von Seiten des Besonnungsgutachtens keine Ein-
schrankungen.

Das Besonnungsgutachten hat ferner nachgewiesen, dass grundsatzlich in allen
Bauraumen Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so angeordnet
werden konnen, dass eine ausreichende Besonnung moglich ist. Verschneidet man
die Ergebnisse des Besonnungs-, Luftschadstoff- und Larmgutachtens miteinander,
so kommt man zu dem Ergebnis, dass sich zur Situierung der Wohnungen durch-
wegs alle zur Campusmitte hin orientierten Fassaden anbieten, wobei bei der Grund-
rissentwicklung darauf zu achten ist, dass die einzelne Wohnung keine ausschliel3li-
che Nordorientierung erhalt.

Aufgrund des gutachterlichen Ergebnisses wird daher bestimmt, dass fir Aufenthalts-
raume der Wohnungen von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie der Kinderta-
gesstatte die Anforderungen an die Besonnung gem. DIN 5034 in der jeweils zum
Zeitpunkt der Baugenehmigung bzw. der Zustimmung geltenden aktuellen Fassung
nachzuweisen sind.

Vorkehrungen zum Schutz gegen Larm

Verkehrslarm

Die hochsten Verkehrslarmpegel treten entlang der Arnulfstral3e auf. Bezogen auf die
Bauraume GB 1 mit GB 6 stellt sich der Verkehrslarmpegel flr den Prognose-Planfall
wie folgt dar:

GB 1 Nord- /Westfassade: bis zu 65/56 dB(A) Tag/Nacht
GB 2 Nordfassade bis zu 66/57 dB(A) Tag/Nacht
Ostfassade bis zu 64/55 dB(A) Tag/Nacht
GB3 Ostfassade bis zu 68/60 dB(A) Tag/Nacht
Sudfassade bis zu 71/64 dB(A) Tag/Nacht
GB 4 Siudfassade bis zu 70/63 dB(A) Tag/Nacht
Westfassade bis zu 66/60 dB(A) Tag/Nacht
GB 5 Westfassade bis zu 62/55 dB(A) Tag/Nacht
GB 6 Ostfassade bis zu 68/60 dB(A) Tag/Nacht

Im Hinblick auf die Beurteilung von Gerauscheinwirkungen auf die Gemeinbedarfsfla-
che Verwaltung kann, aufgrund der tatsachlichen Nutzung hinsichtlich der Schutzbe-
durftigkeit, der Vergleich mit einem Kerngebiet erfolgen.

Damit werden durch die Verkehrslarmimmissionen der jeweils angrenzenden Stra-
Renverkehrswege an den larmzugewandten Gebaudefassaden die mafRgeblichen
Orientierungswerte der DIN 18005 fur Kerngebiete (65/55 dB(A) Tag/Nacht) tags und
nachts Uberschritten.

An den larmabgewandten Fassaden (Innenhof) werden die Orientierungswerte der
DIN 18005 fur MK (65/55 dB(A) Tag/Nacht) tags und nachts eingehalten.

SchallschutzmaBRnahmen gegeniiber Verkehrslarm
Wahrend entsprechend der Systematik der DIN 18005 Schallschutz im Stadtebau
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Uberschreitungen der Orientierungswerte des Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit
sonstigen stadtebaulichen Belangen abgewogen werden kdnnen, stellt die Einhal-
tung der Immissionsgrenzwerte der 16. Verordnung zur Durchfiihrung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) i. d. R. einen gewichtigen Hinweis da-
fur dar, ob noch gesunde Wohn- bzw. Arbeitsverhaltnisse vorliegen oder nicht.

Zur Beurteilung fir schutzbedurftige Aufenthaltsraume von Kindertagesstatten im
Sinne der Umweltschutzvorsorge zieht die LH Munchen ferner die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV flr Wohngebiete mit 59 dB(A) tags heran.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir MK, d.h. Kerngebiete (64/ 54 dB(A)
Tag/Nacht) und Wohngebiete (59/49 dB(A)Tag/ Nacht) werden Uberschritten.

Nach Auffassung des Umweltbundesamts kénnen Gesundheitsgefahrdungen bei ei-
ner dauerhaften Larmbelastung von mehr als 65/60 dB(A) tags/nachts nicht ausge-
schlossen werden. Diese Larmpegel werden auch seitens der Landeshauptstadt
Minchen als Obergrenze fur den Abwagungsspielraum der Bauleitplanung bei Ver-
kehrslarmimmissionen an Fenstern schutzbedurftiger Aufenthaltsraume von Wohnun-
gen (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer) herangezogen.

Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV fir MK und Uber-
schreitungen der gesundheitsgefahrdenden Pegel treten an den Randern des Plan-
gebietes entlang der ArnulfstralRe, der Marsstrale und in Teilen an der Deroystralie
auf.

Allgemein gilt, dass die Anforderungen an den Schallschutz von Aufienbauteilen
(Wande, Fenster usw.) anhand der Larmpegelbereiche der DIN 4109 ,Schallschutz
im Hochbau“ auszulegen sind. Aufgrund des Art. 13 Abs. 2 BayBO ist der/die Bau-
herr(in) verpflichtet, die hierfur erforderlichen MalRnahmen nach der Tabelle 8 der
derzeit noch als technische Baubestimmung eingefiihrten DIN 4109, November 1989
im Rahmen der Bauausfiihrungsplanung zu bemessen. Die Larmpegelbereiche nach
DIN werden nicht festgesetzt. Informativ wird bezuglich des Verkehrslarms der Larm-
pegelbereich V nicht Uberschritten. Im Rahmen der Bauausflihrungsplanung sind bei
der Dimensionierung des Schallddmm-Males der Aulienbauteile die Nebenbestim-
mungen, insbesondere beim Zusammenwirken von Gewerbe- und Verkehrslarm ge-
maf Nr. 5.5.7 der DIN 4109 zu berucksichtigen.

Da die DIN 4109 standig fortgeschrieben wird und derzeit bereits eine aktualisierte
Fassung (Juli 2016) vorliegt, fir die jedoch die Einfihrung als technische Baubestim-
mung noch aussteht, ist der Nachweis der SchallschutzmaRnahmen im Rahmen der
Zustimmungsverfahren immer gem. der als technische Baubestimmung eingefuhrten
Fassung zu flhren.

In den Bereichen des Plangebietes mit Uberschreitungen der Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV und gesundheitsgefahrdenden Pegeln missen weitergehende akti-
ve und/oder passive SchallschutzmalRnahmen getroffen werden, die Uber die Min-
destanforderungen zum Schallschutz von Auf3enbauteilen nach DIN 4109 hinausge-
hen.

Aktive SchallschutzmalRnahmen (z.B. Schallschutzwande) kommen zum Schutz der
Plangebaude aufgrund der innerstadtischen Lage und aufgrund der Hohe der Plan-
gebaude bei verhaltnismaligem Aufwand nicht in Betracht: Fur die Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte in den obersten Geschossen waren Schallschutzwande mit ei-
ner Hohe von mehr als h = 6 m erforderlich. Ein Abriicken der Plangebaude von den
angrenzenden Stralien ist aufgrund der geplanten Baumasse nicht sinnvoll moéglich.
Dabei ist im vorliegenden Einzelfall zu berlcksichtigen, dass es sich bei dem Plan-
vorhaben um eine Uberplanung bereits bestehender Bliroflachen handelt.

Fir schutzbediirftige Gewerbenutzungen (Biironutzungen und Ahnliches) existieren
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eine Vielzahl technischer Méglichkeiten, wie zum Beispiel Schallschutz-Kastenfen-
sterkonstruktionen ggf. in Verbindung mit schallgedammten Liftungseinrichtungen,
die einen ausreichenden Schallschutz im Inneren und damit gesunde Arbeitsverhalt-
nisse ermoglichen. Insoweit kann ein ausreichender Schallschutz durch technische
Maflnahmen an dem Gebdaude entsprechend der Anforderungen der bauaufsichtlich
eingefihrten DIN 4109 durch passive Schallschutzmalinahmen hergestellt werden
(ausreichendes Schalldamm-Mal der AuRenbauteile), ohne das es hierzu einer Fest-
setzung bedarf.

Bei Beurteilungspegeln von mehr als 65 dB(A), d.h. bei gesundheitsgefahrdenden
Pegeln ist dies jedoch nicht mehr ausreichend. Daher missen an den Fassadensei-
ten mit Verkehrslarmpegeln von mehr als 65 dB(A) tags Bliroraume mit einer fenster-
unabhangigen Bellftungseinrichtung ausgestattet werden, sofern diese Raume nicht
Uber ein Fenster an einer larmberuhigten Seite bellftet werden kénnen. Aufgrund der
geplanten Nutzung entsteht nachts keine Betroffenheit.

Fur die Wohnungen bzw. die Kindertagesstatte wird festgesetzt, dass deren Fenster
nicht in Bereichen mit gesundheitsgefahrdenden Pegeln von mehr als 65/60 dB(A)
Tag/Nacht errichtet werden durfen, es sei denn diese Fenster werden mit speziellen
Vorbauten baulich-technisch so geschitzt, dass vor den Fenstern die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV fur MK von 64/54 dB(A) Tag/Nacht bzw. fur Kinderta-
gesstatten von 59 dB(A) tags nicht Gberschritten werden (z. B. verglaste Loggien,
Kastenfenster, Wintergarten, Vorhangfassade). Im Fall 6ffenbarer Vorbauten darf die
Schalldammwirkung des Vorraumes nicht bei der Ermittlung des erforderlichen
Schalldamm-Mal3es der Aufenthaltsraume gemaf DIN 4109 berlcksichtigt werden,
um sicherzustellen, dass ein ausreichender Schallschutz auch bei gedffneten oder
teilgedffneten Vorbauten gewahrleistet ist.

Fir die Fassaden der geplanten Gebdude mit Uberschreitungen der Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV fur MK bzw. fur Kindertagesstatten
(Wohngebietswerte), jedoch ohne gesundheitsgefahrdende Beurteilungspegel, wird
festgesetzt, dass der erforderliche Schallschutz fir schutzbedirftige Aufenthaltsrau-
me von Wohnungen und Kindertagesstatten (Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmer,
Ruhe-/Gruppenraume) durch ein ausreichendes, gegeniber den Mindestanforderun-
gen erhdhtes Schalldamm-MalR der Aulzenbauteile in Verbindung mit Schalldammlif-
tern bzw. anderen geeigneten Bellftungseinrichtungen herzustellen ist. Schallge-
dammte LUftungseinrichtungen werden bei Uberschreitung eines Beurteilungspegels
von 64/54 dB(A) tags/nachts (MK) bzw. 59 dB(A) (Kindertagesstatte) tags erforder-
lich.

Die baulichen SchallschutzmaRnahmen zielen auf die Innenpegel von schutzbedurfti-
gen Aufenthaltsraumen ab.

Fur Frei- und ggf. AuRenwohnbereiche mit Aufenthaltsqualitat (z.B. Dachterrassen,
Balkone) ist im Rahmen der Bauleitplanung ein Verkehrslarmpegel von 59 dB(A)
tagsuber sicherzustellen.

Fur Kinderfreispielflachen von Kindertagesstatten ist ein Verkehrslarmpegel von 55
dB(A) tagsiber in Anlehnung an die Werte fur Freiflachen mit Aufenthaltsqualitat
gem. DIN 18005 anzustreben. Dabei sind im Rahmen der Abwagung auf 2/3 der Frei-
spielflache Verkehrslarmpegel von bis zu 57 dB(A) und auf dem verbleibenden Dirittel
der Flache Verkehrslarmpegel von bis zu 59 dB(A) tolerierbar. Dies ist bei der hin-
weislich dargestellten Freispielflache im Anschluss an den Bauraum GB 2 gutachter-
lich nachgewiesen.

Bei Errichtung einer Kindertagesstatte auf dem Dach des GB 6 (H6he der geplanten
AulRenspielflache absolut auf ca. 530,05 G NN) ist, um eine homogene Wirkung der
Solitarbaukdrper zu erreichen, eine wandhohe Bristung mit ca. 3 m bzw. in Hohe des
2. Obergeschosses ggfs. mit einzelnen Offnungsausschnitten vorzusehen. Auf der
Seite zur Deroystralle fungiert diese Wand im Rahmen der architektonischen Selbst-
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hilfe als Schallschutz, daher ist diese in diesem Bereich geschlossen auszufiihren.
Die Larmschutzanforderung fir die AuRenspielflachen auf dem Dach des GB 6 wird
durch diese Malinahme eingehalten.

Auf den 6ffentlichen Griinflachen westlich der Baurdume treten sehr hohe Larmpegel
von 61-71dB(A) tags (Aufpunkthéhe 2 m U. GOK) auf. Die Larmbelastung lasst keine
besondere Aufenthaltsqualitat auf diesen Flachen erwarten. Da hier jedoch nur ein
temporarer Aufenthalt (Wege, etc.) geplant ist, entsteht keine Betroffenheit.

Auswirkungen der Anderung der Verkehrslarmsituation auf die Nachbarschaft
Die Auswirkungen auf die Nachbarschaft werden durch einen Vergleich von Pro-
gnose-Nullfall und Prognose-Planfall aufgezeigt, da das Planvorhaben aufgrund des
zusatzlichen Ziel-/Quellverkehrs und aufgrund geanderter Gebaudestellungen durch
Fassadenreflexionen und Geb&udeabschirmungen zu einer Anderung der Verkehrs-
larmsituation in der Nachbarschaft fihrt.

Die Auswirkungen des Planvorhabens werden im Hinblick auf die Verkehrslarmsitua-
tion flr die betroffene Nachbarschaft hilfsweise nach den Maligaben der 16.
BImSchV bewertet. Es zeigt sich, dass in der Nachbarschaft dstlich, nérdlich und
westlich des Plangebietes keine relevanten Pegelerh6hungen zu erwarten sind. In
der Nachbarschaft sudlich des Planungsgebietes an der Bestandsbebauung entlang
der Arnulfstralle werden bereits im Prognose-Nullfall 2030 Pegel von mehr als

70/60 dBA Tag/Nacht erreicht. In diesen Bereichen fuhrt bereits eine geringe Erho-
hung zu einer wesentlichen Auswirkung im Sinne der 16. BImSchV, weil hohe Ver-
kehrslarmpegel weitergehend erhéht werden. Die Bebauung sidlich der Arnulfstralie
ist Teil des Bebauungsplan Nr. 1873. Dieser setzt fir die betroffenen Gebaude Arnulf-
stralle 37 und 39 ein Mischgebiet und fiir die Gebaude Arnulfstrale 41, 41a-c, 43
und 45 ein Allgemeines Wohngebiet fest. Am malligebenden Immissionsort im Misch-
gebiet (Arnulfstrale 37, Nordfassade) betragen die Erhéhungen 0,4 dB(A) auf einem
aufgerundeten Niveau von bis zu 71/64 dB(A) Tag/Nacht.

Die Erhéhungen in dem betroffenen Bereich werden durch das Heranrlicken der
Baukorper GB 3 und GB 4 um ca. 10 bis 14 m an die Arnulfstral3e verursacht. Die
hohe Verkehrslarmbelastung ergibt sich bereits aus der Nullfall-Prognose 2030. Fir
die Gebaudeseiten des GB 3 und GB 4 entlang der Arnulfstral3e sind demnach nur
absorbierende Fassaden nach RLS-90 oder schalltechnisch gleichwertige Fassaden-
konstruktionen zulassig, damit auf der gegentberliegenden Seite der Arnulfstrale
keine nennenswerten Erhdhungen der Larmbelastung (mehr als 0,1 dB(A)) auftreten.
Ausgehend von einer gegliederten Fassade (Absorptionsverlust 2 dB(A)) ware bei-
spielsweise eine Wandabsorption von 4 dB (absorbierend) bis zu einer Héhe von
mindestens 13 m . GOK bzw. von 8 dB (hochabsorbierend) bis zu einer Héhe von
mindestens 8 m . GOK notwendig. Sofern die Gebaude GB 3 und GB 4 um 2 m von
der Baugrenze abgertickt errichtet werden, ergibt sich ein Einsparpotential fur die ab-
sorbierende bzw. hochabsorbierende Fassade um weitere ca. 15 %.

Anlagenlarm
Eine Vorbelastung durch Emission von Anlagenlarm ist wie bereits in Kap. 2.3.9 be-
schrieben nicht vorhanden.

Durch die Planung selbst konnen relevante Gerausche durch den Parkverkehr, tber
die Haustechnik, die Freischankflache, die Anlieferung im Allgemeinen sowie die An-
lieferung der Versteigerungshalle und die Tiefgaragen, entstehen.

Die neu zu errichtenden Haustechnikanlagen muissen die festgesetzten Schallleis-
tungspegel von 82/67 db(A) einhalten. Damit wird gewahrleistet, dass die Ge-
rauschimmissionen der technischen Gebaudeausristung nicht relevant auf die Nach-
barschaft einwirken, d.h. der Immissionsrichtwertanteil muss den angesetzten Plan-
wert an der nachstliegenden schitzenswerten Nutzung um mindestens 10 dB (A) un-
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terschreiten.

Tagsulber werden durch die Freischankflache und die allgemeine Anlieferung sowie
die Anlieferung der Versteigerungshalle und die Tiefgaragennutzung Beurteilungspe-
gel von bis zu 61 dB(A) innerhalb des Plangebietes und von bis zu 50 dB(A) tags au-
Rerhalb des Plangebietes auftreten. Im Nachtzeitraum findet keine Nutzung statt und
somit ist auch keine Betroffenheit gegeben.

Die Freischankflache der Kantine sowie bis zu 10 Lkw-Anlieferungen sind im Tagzeit-
raum hinsichtlich ihrer L&rmemissionen unbedenklich.

Im Bereich der Wohnbebauung in der Arnulfstral3e und der Neuplanung in der Deroy-
stral’e sowie aulerhalb des Plangebietes werden die Anforderungen fur Allgemeine
Wohngebiete eingehalten. Kurzzeitige Gerauschspitzen kénnen aufgrund des Ab-
standes zu den Nachbarschaftsnutzungen ausgeschlossen werden.

Wenngleich die Tiefgaragenrampen bereits aus stadtgestalterischen Grunden in die
Gebaude zu integrieren bzw. einzuhausen sind, ist dies auch aus Griinden der allge-
meinen Larmvorsorge erforderlich. Bei deren baulicher Ausflihrung muss zudem der
Stand der Larmminderungstechnik (z. B. larmarmes Garagenrolltor, Regenrinnenab-
deckung usw.) beachtet werden, damit der Larmschutz auch bei getffneten Bauteilen
gewahrleistet ist.

Vorkehrungen zum Schutz gegen Sekundarluftschall

Aufgrund der Uberschreitung der maRgebenden Richtwerte nachts fiir den Sekundar-
luftschall (siehe Kap. 2.3.9 wird festgesetzt, dass bei der Errichtung von Gebauden
mit schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen von Wohnungen entlang der Arnulfstralle
sowie in baulich daran gekoppelten Gebauden (z.B. gemeinsame Tiefgarage) hin-
sichtlich der sekundaren Luftschallimmissionen des Strallenbahnbetriebs technische
bzw. konstruktive Malinahmen so vorzusehen sind, dass die gemafl TA Larm, Ab-
schnitt 6.2. in der Rechtsfassung vom August 1998 vorgegebenen Anforderungen fir
Kérperschalliibertragungen eingehalten werden. Dabei muss der Sekundarluftschall
einen Beurteilungspegel von nachts Larv < 25 dB und einen mittleren Maximalpegel
von nachts Larmax < 35 dB einhalten, um gesunde Wohnverhaltnisse sicherzustellen.
Fir die Buro- und Kindertagesstatte, die nachts keine Schutzbedurfigkeit aufweist,
besteht kein Regelungsbedarf.

Vorkehrungen zum Schutz vor verkehrsbedingten Luftschadstoffen

Die hochste Luftschadstoffbelastung innerhalb des Plangebiets ergibt sich an den
Baukorpern im Nahbereich der geplanten Tiefgaragenein- und ausfahrten im GB 3
und GB 6. Im Planfall betragen die Jahresmittelwerte der Gesamtbelastung (Vorbe-
lastung und Zusatzbelastung) fiir NO; bis zu 74,0 ug/m?3, 41,1 pyg/m? fir PM4, und
20,7 ug/m? fir PMs. An der nach Osten orientierten AuRenseite des geplanten Ge-
baudes im GB 6 ist somit von Uberschreitungen der 39.BImSchV auszugehen. Im In-
nenbereich des Plangebietes gehen die Immissionen dem gegeniiber, aufgrund der
Gebaudeabschirmungen und dem zunehmenden Abstand von den verkehrsrelevan-
ten Stral3en, zurick.

Die malRgebenden Grenzwerte der 39. BImSchV werden im unmittelbaren Nahbe-
reich der Tiefgaragenein- und -ausfahrten also nicht eingehalten. Daher wird festge-
setzt, dass in einem Abstand von bis zu 5 m zu beiden Seiten der Mitte der jeweiligen
Tiefgaragenein- und -ausfahrtsspur bis auf einer Hohe von 6 m Uber Gelandeober-
kante (EG und OG 1) keine luftungstechnisch notwendigen Fenster schutzbedirftiger
Aufenthaltsraume (Buroraume, Hausmeisterwohnung) anzuordnen sind. Ausnahmen
sind zulassig, sofern diese Rdume nachweislich frei von Luftschadstoffen be- und
entliftet werden kdnnen (z.B. durch hinterlUftete Vorbauten oder einer von der TG-
Zufahrt abgewandten Gebaudeseite).
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Bei der Untersuchung der Auswirkungen des Planvorhabens auf die Nachbarschaft
waren keine relevanten Erhéhungen der Luftschadstoffe zu prognostizieren. Die
Grenzwerte der 39.BImSchV fur NO2, PM1, und PM. s werden eingehalten. Negative
Auswirkungen auf die Nachbarschaft sind folglich nicht zu erwarten.

Dachform, Dachbegriinung und Dachaufbauten

Gemal Vorschlag des Wettbewerbssiegers sind ausschlieB3lich Flachdacher und
flach geneigte Dacher mit einer Neigung bis max. 5 Grad zulassig.

Die Dacher sind soweit sie nicht durch die nachfolgend beschriebenen Anlagen ge-
nutzt sind, grundsatzlich extensiv zu begrinen, um einen Beitrag zur Vermeidung
kleinklimatischer Aufheizungen in der Stadt zu leisten. Die Regelungen zur Mindest-
substratschichtdicke von 10 cm inkl. Dranschicht sind erforderlich, um einen nachhal-
tigen Erfolg der extensiven Begriinung zu erreichen.

Der aufgrund des angestrebten Passiv-Haus-Standards moglicherweise erforderliche
Bedarf an Gebaudetechnik soll in einem Technikgeschoss zusammengefasst wer-
den. Um dieses zusatzliche Geschoss stadtgestalterisch zu rechtfertigen, wird be-
stimmt, dass die Wandhdhe des Technikgeschosses die Attika um maximal 4 m Uber-
schreitet, die Materialitdt der Fassade (Klinkerfassade) aufweist und die Flache des
Technikgeschosses maximal 50 % des darunter liegenden Geschosses betragen
kann sowie das Technikgeschoss im gleichen Mal} seiner Héhe von der Aufienwand
entlang der Baugrenze zurtcktreten muss. Fir das Technikgeschoss wird dartber
hinaus eine Uberdachung festgesetzt, die extensiv zu begriinen ist. So kann gewahr-
leistet werden, dass ca. 50 % der Dachflachen fir die Dachbegriinung zur Verfigung
stehen. Ebenfalls aus stadtgestalterischen Griinden sind auf dem Technikgeschoss
mit Ausnahme von erforderlichen Kaminen und Sanitarentliftungen keine weiteren
Dachaufbauten zulassig.

Technische Anlagen, die einer standigen Bellftung bedurfen, Photovoltaikanlagen,
Oberlichter sowie die vom Freistaat unter Umstanden bendétigte Anlage fir einen das
Netz erganzenden BOS-Funk (Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben) kdnnen aus funktionalen Grinden nicht Gberdacht bzw. in das Technikgeschoss
integriert werden. Auch fir diese Anlagen gilt, dass diese aus stadtgestalterischen
Grunden die Wandhohe des Attikageschosses nicht tGberragen durfen, sofern sie
nicht wie im Fall von Kaminen und Sanitarentliftungen aufgrund technischer Vor-
schriften Uber den héchsten Punkt des Daches ragen mussen.

Die Nutzung von Sonnenenergie soll grundsatzlich ermdglicht werden.

Die Festsetzungen zur H6he und zum Abstand der Solarpanele vom Dachrand wer-
den getroffen, um zu vermeiden, dass die Solarpanele vom 6ffentlichen Raum aus
sichtbar sind und diese keine zusatzlichen Abstandsflachen auslésen.

Ferner sind Solaranlagen, die mit einem Aufstellwinkel ab 30 Grad vorgesehen sind
mit einer extensiven Dachbegrundung zu kombinieren, damit auch fur diese Bereiche
die positiven Effekte einer Dachbegriinung hinsichtlich Retensionsfahigkeit und
Ruckkuhlung genutzt werden kénnen.

Aus gestalterischen Grunden wird die Hohe der auf dem Dach zulassigen BOS-Funk-
Anlage auf einen Mast von 10 m Uber der festgesetzten Wandhdhe beschrankt sowie
ein Abriicken von der der Stralte bzw. dem 6ffentlichen Raum zugewandten Bau-
grenze festgesetzt, um die stadtebaulich, visuelle Auswirkung auf die umliegende Be-
bauung zu minimieren.

Sofern im Bauraum GB 6 eine Kindertagesstatte mit AuRenspielflache auf dem Dach
des 2. Obergeschosses errichtet wird, sind zusatzlich alle fir eine qualitatvolle Nut-
zung der Flache erforderlichen Einrichtungen wie z.B. Spielgerate, Ballfangzaune
und Beschattungspergolen, etc. auf der Ebene der Au3enspielflache zulassig.
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Abgrabungen, Aufschiittungen und Bodenmodellierungen

Fur den Campusbereich wird die Héhenkote 522,70 m tber NN gemal’ den Vorga-
ben der hierflr bestehenden Planung angenommen. Der Campus befindet sich somit
ca. 0,40 m uber der Gehweghdhe an der Arnulfstrae im Stiden des Plangebietes
und knapp 1,65 m Uber der Gehweghdhe Ecke Mars- / Deroystraflte im Nordosten
des Plangebietes.

Abgrabungen, Aufschuttungen und Bodenmodellierungen sind im Plangebiet prinzipi-
ell ausgeschlossen, um das naturliche Geldnde zu erhalten. Ausgenommen davon ist
der Bereich des Campus, der als verbindendes Freiraumelement zwischen den Bau-
korpern gegeniiber dem umgebenden Strallenniveau etwas angehoben wird. Auf-
grund des von Sid nach Nord zur Marsstralle um etwa 1,40 m fallenden Gelandes
bedarf es daher entsprechender stufenweiser Bodenmodellierungen von bis zu 40
cm zum Erreichen des einheitlichen Campusniveaus.

Daruber hinaus werden Bodenmodellierungen nur bei der Gestaltung von Spielfla-
chen im Plangebiet bis zu -/+ 0,75 m zugelassen, um mehr Gestaltungsfreiheit bei
der Planung der AuRenspielflachen zu ermdglichen und somit den Erfordernissen ei-
nes erlebnisreichen Spielens gerecht werden zu kénnen.

Einfriedungen und Einzaunungen

Zur Wahrung des 6ffentlichen Charakters einer Verwaltungseinrichtung und der hier-
fur erwarteten Durchlassigkeit wird bestimmt, dass im gesamten Plangebiet weder
Einfriedungen noch Einzaunungen zulassig sind. Ausgenommen davon bleiben aus
Sicherheitsgrinden die Einzaunung fir die ebenerdige Auldenspielflache der Kinder-
tagesstatte bis zu einer Hohe von 1,50 m. Damit sich die Einzaunung besser in das
architektonische Gesamtkonzept einfligt, sind auch Mauerelemente in der selben
Hohe zugelassen.

Griinordnung

Mit der Neuplanung werden die geplanten Baukoérper auf der Ostseite des Planungs-
gebiets konzentriert und die Freiflachen im westlichen Bereich zu einer grof3zlgigen
Grunflache mit erhaltenswertem Baumbestand zusammengefasst. So kann im Be-
reich der zukiinftig 6ffentlichen Griinflache ein groRer Teil der vorhandenen Vegetati-
onsstrukturen erhalten werden.

Im Zentrum der sechs neuen Baukorper entsteht ein Campus, der als ein mit Baum-
gruppen gestalteter, urbaner Platzbereich mit einem zentralen Wasserbecken geplant
ist. Der als Platzflache befestigte Campus ist von allen Seiten aus zuganglich, wobei
die erforderlichen Hohenangleichungen barrierefrei in Form von Rampen ausgestal-
tet werden. Von Norden, Stiden und Westen sind zusatzlich parallel zu den Rampen
Rasenstufen zum Abfangen der Gelandehéhen geplant, um den offenen Charakter
des Gebiets zu erhalten.

Damit stehen den Berufstatigen des Steuerzentrums wie auch den Anwohnerinnen
und Anwohnern des Quartiers weiterhin die fulRlaufige Durchgangigkeit und Freifla-
chen auf dem geplanten Campusgelande und der westlich gelegenen o6ffentlichen
Grinflache, die durch einen parkartigen Charakter gepragt ist, zur Verflgung.

Begriinung des Baugebiets

Die unbebauten und nicht mit einer ErschlieBungsfunktion belegten Flachen des
Baugebietes sind zu begrinen und zu bepflanzen, um einen kleinklimatischen Aus-
gleich zu den dicht bebauten und gepflasterten Campusflachen zu erreichen und die
gestalterische Qualitat der Freiflachen zu erhéhen. Da die in diesen Bereichen zulas-
sige Unterbauung durch Tiefgaragen Uberwiegend erst im 2. UG geplant ist, steht
auch fur die Pflanzung von Gehdlzen ausreichend durchwurzelbarer Bodenaufbau
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zur Verfugung.

Die als ,Flachen parkartig zu begriinen und zu bepflanzen® festgesetzten Bereiche
westlich des Campus dienen dem Ubergang zur festgesetzten 6ffentlichen Grinfla-
che. Durch die Festsetzung soll eine funktionale und gestalterische Verbindung zwi-
schen den Freibereichen der Gemeinbedarfsflache und der 6ffentlichen Grunflache
erzielt werden.

Der Vorgartenbereich zwischen Steuerzentrum und Deroystralle bzw. zwischen Steu-
erzentrum und Marsstrale soll erhalten bleiben. Er bildet, in Verbindung mit dem in
grolien Teilen zu erhaltenden wertvollen Baumbestand das Entree flir den zukunfti-
gen Parteienverkehr des Steuerzentrums und tragt entscheidend zum positiven
stadtrdumlichen Erscheinungsbild des angrenzenden Stral’enraums bei.

Zur Minimierung des Versiegelungsgrads und zur Sicherung von ausreichend grof3en
Vegetationsflachen sind Wege und Zufahrten auf ein Mindestmal® zu beschranken
und soweit funktional moglich mit wasserdurchlassigen Belagen zu versehen.

Die auf insgesamt 15 Abstellplatze beschrankte Stellplatzanlage im Norden des Pla-
nungsgebiets ist in einer wasserdurchlassiger Ausfliihrung geplant. Die Anlage wird
so in den Vegetationsbestand integriert, dass moglichst wenig Baumfallungen not-
wendig werden. Die in diesem Bereich vorhandenen 6ffentlichen Stellplatze werden
rickgebaut und begrint.

Mit der Méglichkeit, von den Festsetzungen zur Bepflanzung und Begriinung abzu-
weichen, soweit die Grundziige der Planung nicht betroffen sind, sollen langfristig die
Ziele des Bebauungsplanes mit Griunordnung gesichert werden und fur die Ausfuh-
rung ein gewisses Maf} an Freiheit gegeben werden.

Um eine ausreichende Qualitat der Bepflanzung herzustellen und die Moglichkeit der
Regenwasserretention zu schaffen, sind die unterirdischen Verbindungsgange zwi-
schen den Gebduden mind. 1,00 m abzusenken und ebenso hoch mit entsprechend
wirksamen Bodenaufbau zu Uberdecken.

Offentliche Griinfliche

Die offentliche Grinflache im Westen des Planungsgebiets soll parkartig mit zahlrei-
chen Neupflanzungen in den Randbereichen gestaltet werden. Innerhalb der 6ffentli-
chen Grinflache sind besondere Gestaltungselemente wie z.B Kunstobjekte zulassig
um die Attraktivitat der Grinflache zu erhéhen. Die Rasenflachen im Zentrum der 6f-
fentlichen Freiflache sollen als offene Flache zuganglich sein und sind Bewegungs-
aktivitaten wie Joggen oder Ballspiel vorbehalten.

Baumpflanzungen

Baume haben im stadtischen Raum durch ihre Staubfilterfunktion, Sauerstoffbildung
und Luftbefeuchtung eine wichtige lokalklimatischen Ausgleichsfunktion und tragen
durch ihr Erscheinungsbild zur Aufwertung von Freirdumen bei. Zudem stellen sie
einen wichtigen Beitrag als Lebensraum vieler Tierarten dar. Um diese Funktionen
schon friihzeitig nach der Pflanzung zu gewahrleisten, werden entsprechende Gu-
teanforderungen und Mindestpflanzqualitadten an Baumpflanzungen festgesetzt. Bei
Umsetzung der Planung kann in den Bereichen der kiinftigen Gebaude und des
Campus der vorhandene Baumbestand nicht erhalten werden. Soweit Baume betrof-
fen sind, die gemal Baumschutzverordnung der Landeshauptstadt Miinchen ge-
schitzt und ersatzpflichtig sind, wird durch folgende Festsetzungen sichergestellt,
dass sie innerhalb Planungsgebietes ersetzt werden kénnen:

* In der Planzeichnung sind 36 groRe Baume als zu pflanzen festgesetzt, die zum
einen fur den sog. Campus ein wichtiges raumliches Gestaltungselement darstel-
len und zum anderen den sehr erhaltenswerten Baumbestand entlang der Deroy-
stralRe durch Neupflanzungen erganzen sollen, um den alleeartigen Charakter der
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Stralle weiterhin zu erhalten.

* Im Bereich der Gemeinbedarfsflache wird pro 300 m? nicht Gberbauter Grund-
stiicksflache ein groRer bzw. ein mittelgrof3er Laubbaum als zu pflanzen festge-
setzt. Die als zu pflanzen festgesetzten grolien Baume im Bereich der Campusfla-
che sowie entlang der Deroystralte kénnen auf diese Anzahl angerechnet werden.
Des Weiteren kénnen vorhandene Baume, die nicht zum Erhalt festgesetzt sind
und dennoch erhalten werden, auf diese Anzahl angerechnet werden. Uber diese
Festsetzung kdnnen ca. 68 Baume als Ersatzpflanzung innerhalb der Gemeinbe-
darfsflache Verwaltung nachgewiesen werden.

* Der restliche Teil der erforderlichen Ersatzpflanzung soll innerhalb der 6ffentlichen
Grunflache Uber eine absolute Anzahl von mindestens 81 grofden, heimischen
Laubbaumen als Neupflanzungen festgesetzt werden. Die aus dem Fallbescheid
des ersten Bauabschnittes BA 1 geforderte Anzahl an Ersatzpflanzungen werden
mit einberechnet. Damit soll zusatzlich die parkartige Ausgestaltung der 6ffentli-
chen Grunflache unterstrichen werden.

Anzahl der Baume auf dem Baugebiet 362
— davon unter BaumSchVO 260
Anzahl der Baumfallungen Bauabschnitt 1 (gem. 71

Baugenehmigung)

— davon ersatzpflichtig gem. BaumSchVO 41

Anzahl erforderlicher Baumfallungen Bauabschnitt 2 — 6 157
— davon ersatzpflichtig gem. BaumSchVO 108
Anzahl der erforderlichen Ersatzpflanzungen insgesamt 149
Neupflanzungen innerhalb der Gemeinbedarfsflache Verwaltung 68

Neupflanzungen innerhalb der 6ffentlichen Grinflache 81

Die Ersatzpflanzung fur voraussichtlich sechs Baume im 6ffentlichen Straflenraum
entlang der Marsstrale wird im Zuge des Zustimmungsverfahrens abgestimmt. Die
Pflanzung kann im 6ffentlichen Strallenraum nachgewiesen werden. Die neue sowie
die vorhandene Bepflanzung ist sachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Ausgefallene Baume missen ersetzt werden, um den Vegetationsbestand in seiner
Auspragung zu erhalten.

Fur Baumpflanzungen in Belagsflachen sind offene Baumscheiben mit einer sparten-
freien, durchwurzelbaren Mindestflache von 24 m? festgesetzt, um eine gesunde Ent-
wicklung der Baume und somit eine ausreichende Standsicherheit zu gewahrleisten.
Bei Pflanzung von mittelgrof3en und kleinen Baumen ist eine durchwurzelbare Min-
destflache von 12 m? vorzusehen.

Umgang mit Leitungsrechten und méglichen Kampfmittelfunden

Im Bereich nérdlich der Baurdume GB 1 und GB 2 verlauft die Leitungstrasse eines
Hauptsammelkanals der Miinchner Stadtentwasserung sowie weitere Leitungstras-
sen fir die Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikation, die teilweise
von Bestandsbaumen uberstellt ist. Diese Baume sind auf Grund ihrer Wertigkeit und
ihrer ortsbildpragenden Funktion als zu erhalten festgesetzt. Im Falle von notwendi-
gen Arbeiten am bestehenden Hauptsammelkanal und an den vorhandenen Leitun-
gen sind die erforderlichen Fallungen von in diesem Bereich als zu erhalten festge-
setzten Baumen zulassig. In diesem Fall sind gleichwertige Ersatzpflanzungen inner-
halb des Bebauungsplanumgriffes nachzuweisen. Flachen, die fir die Feuerwehrzu-
fahrten notwendig sind, sind hierbei von Bepflanzung freizuhalten.
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4.19

Das Vorhandensein von Kampfmitteln auf dem gesamten Planungsgebiet kann nicht
ausgeschlossen werden (vgl. hierzu Ziffer 4.20). Sollte es aus Grlinden der 6ffentli-
chen Sicherheit erforderlich werden, aufgefundene Kampfmitteln zu entfernen, ist es
ausnahmsweise, falls andere Moglichkeiten der Freimessung ausscheiden, zulassig,
als zu erhalten festgesetzten Baumbestand in den betroffenen Bereichen ausnahms-
weise zu fallen. Auch hier sind gleichwertige Ersatzpflanzungen innerhalb des Be-
bauungsplanumgriffes nachzuweisen.

Versickerung

Die Versickerung des anfallenden Niederschlags von Dachflachen, Tiefgaragen so-
wie befestigten Flachen ist unter Nutzung des Retensionsvolumens der begrinten
Dachflachen innerhalb der Gemeinbedarfsflache Verwaltung zu gewahrleisten. Da in-
folge der hohen zulassigen Grundflachenzahl und aus sonstigen funktionalen Grin-
den keine oberflachige Versickerung der Oberflachenwasser moglich ist, ist eine Ver-
sickerung Uber Rigolen und Sickerschachte zulassig.

Es ist geplant, das anfallende Niederschlagswasser Gber dezentrale Rigolensysteme
in den verbleibenden, nicht unterbauten Randbereichen westlich und ostlich der ge-
planten Baukdrper zu versickern.

Auch unterhalb des Wasserbecken auf der Campusflache wird eine Rigole der Versi-
ckerung des Niederschlagswassers dienen. Die Belange der Versickerung wurden im
hydrogeologischen Gutachten bertcksichtigt und sind in die Berechnungen eingeflos-
sen.

Naturschutzfachlicher Ausgleich

Ein 6kologischer Ausgleich im Sinne des Naturschutzgesetzes ist gem. § 1a Abs. 3
Satz 6 BauGB nicht erforderlich, wenn die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulassig waren. Nach den Festsetzungen des geltenden
Bebauungsplanes Nr. 945 ist auf dem gesamten Baugrundstiick eine Tiefgarage zu-
l&ssig, zudem ist auch durch die zum Zeitpunkt der Rechtskraft gultige Baunutzungs-
verordnung keine Beschrankung bzgl. Versiegelungen von Flachen gegeben. Ein na-
turschutzfachlicher Ausgleich ist folglich nicht zu leisten. Der Ersatz von durch die
Baumschutzverordnung geschutztem Baumbestand wird im Bebauungsplan geregelt.

Artenschutz

Der artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat zum Ergebnis, dass im Planungsgebiet
streng geschitzte Arten nachweisbar sind, jedoch weder von Fledermausen dauer-
haft besiedelte Quartiere noch Brutnachweise von den untersuchten Vogelarten
nachgewiesenen werden konnten. Zumindest bei Fledermausen kann die Nutzung
von moglichen Zwischenquartieren nicht ganzlich ausgeschlossen werden.

Angesichts der derzeit vorgefundenen Habitatstrukturen sowie der Lebensrauman-
spruche der untersuchten und nachgewiesenen Arten kann daher davon ausgegan-
gen werden, dass unter Bericksichtigung der angefihrten Vermeidungs- und Mini-
mierungmalfnahmen durch das durch den Bebauungsplan ermoglichte Vorhaben kei-
ne Totung, Storung oder Schadigung streng geschutzter Arten gem. § 44 Abs. 1 Satz
1-3 Bundesnaturschutzgesetz(BNatSchG) ausgeldst werden.

Folgende Maflnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Eingriffen in mdgliche
Habitatstrukuren fir Fledermause und Voégel sind zu beachten:

* Begutachtung der Gebaude und der betroffenen Gehodlzbestande unmittelbar vor
Gebaudeabriss bzw. Fallungen durch einen Sachverstandigen auf Quartiere, um
eine Verletzung oder Tétung von Individuen zu vermeiden.
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4.21

» Bei positivem Befund: Festlegung der weiteren Vorgehensweise in Abstimmung mit
der Unteren Naturschutzbehorde z.B. Fallungen von Gehdlzen und Gebaudeabriss
nur im Zeitraum von Ende Oktober bis Ende Februar oder Schaffung von Ersatz-
quartieren.

* Malnahmen sind ggf. im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung durchzufiih-
ren.

Fir diese Vermeidungsmallnahmen sind auf Ebene des Bebauungsplanes keine be-
sonderen Festsetzungen erforderlich, da hierfur aufgrund bestehender gesetzlicher
Regelungen (strenger Artenschutz gem. § 44 BNatSchG, Fallzeitbeschrankung gem.
§ 39 BNatSchG) ohnehin eine Verpflichtung besteht.

Da sich die Realisierung des Gesamtvorhabens Uber einen sehr langen Zeitraum er-
strecken wird, kann eine Betroffenheit streng geschutzter Arten zukiinftig nicht aus-
geschlossen werden. Die vorhandenen Strukturen im Planungsgebiet lassen durch-
aus zu, dass sich streng geschutzte Arten im Planungsgebiet ansiedeln kénnen. Da-
her sind, erganzend zum vorliegenden Fachbeitrag fur die einzelnen Bauabschnitte
im Zustimmungsverfahren gem. Art 73 BayBO eigenstandige artenschutzrechtliche
Beurteilungen zu erbringen.

Altlasten / Kampfmittel

Die Planung ist trotz des vorhandenen Altlastenverdachts (belastetes Aufflillmaterial)
durchfiihrbar, da die Bodenbelastungen als sanierbar eingestuft werden. Im Zuge der
Neubauarbeiten werden die vorhandenen belasteten Auffullungen entweder ausge-
hoben und vom Grundstick entfernt oder durch die Neugestaltung der Freiflachen
ebenfalls Uberbaut.

Wahrend des Bauvollzugs der einzelnen Bauabschnitte sind daher die Aushubarbei-
ten gutachterlich zu begleiten und hinsichtlich abfallrechtlicher Belange zu beproben.
Der anfallende Aushub wird nicht uneingeschrankt verwertbar sein, sondern in Ab-
stimmung mit dem Referat fir Gesundheit und Umwelt einer geordneten Entsorgung
gemal dem Bundesbodenschutzgesetz (BBSchG) zuzufiihren sein.

Zur Sicherstellung des Vorgehens wird das Fachreferat im Rahmen des Zustim-
mungsverfahren entsprechende Auflagen formulieren. Uber die Entsorgungsarbeiten
ist eine Abschlussdokumentation bei der Landeshauptstadt Minchen, Referat fir Ge-
sundheit und Umwelt, vorzulegen.

Entsprechend der Vorgehensweise fur den 1. Bauabschnitt sind auf Grund der Be-
funde aus der Kampfmittelortung die Aushubarbeiten fir die weiteren Bauabschnitte
grundsatzlich von einem Kampfmittelsachkundigen zu begleiten. Bei der baubeglei-
tenden Kampfmittelsondierung wird ein lageweiser Aushub unter Aufsicht eines Befa-
higungsscheininhabers gemafl § 20 Sprengstoffgesetz (SprengG) durchgefiihrt. Die-
se Methode ist erprobt und geeignet eine Kampfmittelfreiheit zu bewerkstelligen. Die
Kosten tragt der Freistaat Bayern.

Fur den geplante Erwerb der 6ffentlichen Grinflache im Westen durch die Landes-
hauptstadt Minchen vom Freistaat Bayern und fir die Teilflache von Grundstlick Fl.
Nr. 6840, die der Freistaat plant von der Landeshauptstadt Mlinchen zu erwerben,
wird eine Prazisierung der weiteren MalRnahmen der Kampfmittelerkundung (Raum-
methode und Raumziel) und Rdumung erfolgen, indem ein Kampfmittelrdumkonzept
fur diese Flachen vereinbart wird. Das Raumkonzept und die hinterlegten Kosten
werden Teil der Grundstiicksverhandlungen zwischen dem Freistaat Bayern und der
Landeshauptstadt Minchen sein.

Vorbeugender Brandschutz

Samtliche erforderliche Flachen fiir die Feuerwehr werden auf Privatgrund liegen. Da
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die Entfernung der Bauabschnitte in Teilen mehr als 50 m von der 6ffentlichen Ver-
kehrsflache betragt, sind von der Deroystrale zwei Feuerwehrzufahrten vorgesehen,
die Uber einen Ringschluss miteinander verbunden sind. An diese Zufahrten schlie-
Ren sich die jeweils erforderlichen sechs Bewegungsflachen an.

Eine weitere Bewegungsflache liegt westlich des Bauraumes GB1 und wird Uber die
Marsstral’e angefahren. Aufstellflachen fur die Feuerwehr sind nicht erforderlich,
wenn alle Gebaude des Steuerzentrums (Bauabschnitt 1 bis 6) (iber zwei bauliche
Rettungswege verfiigen.

Durch den Bau von Loschwasserzisternen und/oder Hydranten en Bereich der be-
bauten Campusflache kann die ausreichende Versorgung mit und Zuganglichkeit
zum Léschwasser sichergestellt werden.

Der vorbeugende Brandschutz ist im Zustimmungsverfahren nachzuweisen.

Abfallentsorgung

Der anfallende Mull wird im Keller der einzelnen Gebaudetrakte gesammelt, am Ab-

holtag mit Lastenaufziigen nach oben und auf Millstellplatze gebracht. Hierflr sind

folgende drei Mllstellplatze geplant:

* ndrdlich des Fahrradabstellplatzes zwischen den Baurdumen GB 3 und GB 4 (fur
den anfallenden Mull aus den Baurdumen GB 3 und GB 4) sowie

+ sudlich des Fahrradabstellplatzes zwischen den Bauraumen GB 1 und GB 2 (fur
den anfallenden Mull aus den Baurdumen GB 1, GB 2 und GB 5)

 Ostlich der AuRenspielflache (fir den anfallenden Mill aus dem Bauraum GB 6).

Die beiden erstbeschriebenen Miillstellplatze befinden sich auf der befestigten Frei-
flache zwischen den einzelnen Gebadudetrakten (Campus) und sind Uber eine innere
RingerschlielRung von den Mullfahrzeugen anfahrbar. Der Mullstellplatz fur den Bau-
raum GB 6 ist direkt von der Deroystralte zu erreichen.

Mobilitatskonzept

Der Freistaat Bayern unterstutzt die Benutzung des 6ffentlichen Personennahver-
kehrs durch die Bereitstellung von preisreduzierten Job-Tickets fiir die Bayerische
Oberlandbahn (BOB), den MERIDIAN sowie den MVG. Damit wird ein Anreiz ge-
schaffen, die an das OPNV-Netz gut angebundenen Verwaltungsgebaude in der De-
roystralle mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln anzufahren und auf die Nutzung des eige-
nen Kraftfahrzeuges zu verzichten.

Daruber hinaus sind die benutzerfreundlichen Uberdachten oberirdischen Abstellmdg-
lichkeiten fir Fahrrader sowie die unterirdischen Fahrradabstellplatze im 1. Unterge-
schoss dazu geeignet insbesondere im Stadtgebiet ansassige Beschaftigte an die
Benutzung des Fahrrades anstelle des Kraftfahrzeuges zu binden.

Die Trambahnlinien 16 und 17 verkehren auf der Arnulfstral3e derzeit von Mo-Fr in
der Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr alternierend im 10-Minuten Takt, so dass i.d.R. jede
Haltestelle alle 5 Minuten angefahren wird. Das Platzangebot wird durch stufenweise
Umstellung der Linien auf groRere Fahrzeuge (in 2012 wurde die Linie 17 umgestellt,
ab 2018 ist die Linie 16 geplant) um ca. 40 % erhoht. Im Laufe des kommenden Jahr-
zehnts ist aufgrund der dynamischen Bevolkerungs- und Verkehrsentwicklung mit ei-
ner weiteren Erhéhung der Angebotskapazitat zu rechnen.

Barrierefreiheit

Im Festsetzungskatalog gemaR § 9 BauGB sind keine Satzungsbestimmungen bzgl.
Barrierefreiheit vorgesehen.

Der Freistaat Bayern ist gemal Art. 48 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 BayBO als 6ffentlicher
Bauherr zur barrierefreien Gestaltung seiner Verwaltungsgebaude verpflichtet und
hat im Bauvollzug hier eine Vorbildfunktion.
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Bemusterungen, Abnahmen und Ubergaben erfolgen im Zusammenwirken mit den
bestellten Schwerbehindertenbeauftragten des Nutzers, hier der Finanzverwaltung.
Weiter hat die staatliche Bauverwaltung erganzend ein Audit eingeflihrt, um eine
Qualitatssicherung der Ma3nahmen auch im Hinblick auf die Umsetzung bzgl. Barrie-
refreiheit zu erreichen.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Stadtebau / Verkehr

Mit der Konzentration der Finanzverwaltung auf dem Gelande in der Deroystralte
wird dem Ziel der Erhaltung offentlicher Verwaltungseinrichtungen in der Innenstadt
weiterhin Rechnung getragen. Der Standort wurde bislang durch die Finanzverwal-
tung genutzt und wird mit der Uberplanung am Standort neu geordnet und nachver-
dichtet. Die Art der bestehenden Nutzung bleibt dabei erhalten.

Fur die Beschéftigten in der Steuerverwaltung werden Arbeitswege optimiert und das
Arbeitsplatzumfeld aufgewertet. Flr die Besucher und Kunden erfolgt eine klare
Adressbildung an diesem Standort mit optimaler verkehrlicher Erreichbarkeit. Die
Uber das Stadtgebiet verteilten bisherigen Behdrdenstandorte werden sukzessive
aufgelassen und die freiwerdenden Gebaude bzw. Grundstiicke kénnen anderen
Nutzungen (z.B. Wohnen) zugefuhrt werden.

Die vorgesehenen Gebaudehéhen, die unter der gebauten bzw. bisher insbesondere
im nordlichen Grundstlcksbereich maximal mdglichen Gebaudehdhe bleibt, sorgt da-
fur, dass sich die geplante Bebauung besser als bisher in die stadtebauliche Umge-
bung einflgt.

Das zusatzliche Verkehrsaufkommen (Delta 1 bis 2 %) ist gering und fuhrt zu einer
geringen Erhdhung der Verkehrslarmimmission auf den angrenzenden Stralen.
Die offentlichen Parkplatze an der MarsstralRe entfallen, diese sind jedoch entbehr-
lich.

Es werden hochwertige Fahrradabstellplatze geschaffen.
Die Radwegverbindung entlang der Marsstra3e wird in ihrem Verlauf begradigt und
die Ubergange zum bestehenden Radwegenetz optimiert.

Griinordnung

Fur die zuklnftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen auf dem Baugebiet
ausreichend Freiflachen zur Erholung zur Verfliigung und die geplante 6ffentliche
Grinflache mit einer Grofe von ca. 14.900 m? tragt zur Erhéhung der Grinausstat-
tung des Quartiers bei. Insgesamt werden im Zuge der Umsetzung des Bebauungs-
plans 149 Baume, die unter die Minchner Baumschutzverordnung fallen, gefalit.
Durch die Festsetzungen kénnen diese innerhalb der 6ffentlichen Grinflache sowie
im Bereich der Gemeinbedarfsflache Verwaltung ersetzt werden.

Die Versiegelung im Planungsgebiet erhoht sich um 4.100 m? von 38.000 m? auf
42.100 m? Das entspricht einer Erh6hung des Versiegelungsgrades von 57% auf
64%. Zu beachten ist dabei, dass im bisher geltenden Bebauungsplan Nr. 945 die
planungsrechtliche Méglichkeit der Versiegelung nur zum Teil ausgeschopft wurde
und diese durch vorliegenden Bebauungsplan auf das angegebene Mal’ beschrankt
wird.

Die geplante extensive Dachbegrinung tragt zur Retention des anfallenden Nieder-
schlagswassers bei und vermindert dadurch die Abflussspitzen bei Starkregen. Durch
die dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Bereich der
Gemeinbedarfsflache Verwaltung wird die Grundwasserneubildungsrate unterstutzt.
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Wirtschaft und soziale Infrastruktur

Die Neuordnung des Areals hat keine negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und
Versorgung. Die Konzentration der Steuerverwaltung an einem Ort starkt jedoch die
Zentralitat der Landeshaupt Minchen und sichert nachhaltig die entsprechenden Ar-
beitsplatze vor Ort.

Der Erhalt der Kindertagesstatte mit zwei Kindergartengruppen ist sichergestellt. Po-
sitiv wirkt sich die geplante, zusatzliche Schaffung von vier Kinderkrippengruppen
aus. Die Halfte des Betreuungsangebotes kommt dabei der Stadt Minchen und der
Bewohnerschaft im naheren Umfeld zugute.

Wohnraum gemaR Innenstadtkonzept

Fir die im Rahmen der Bebauungsplananderung tberschlagige Baurechtsmehrung
von ca. 28.000 m? Geschossflache sind bei einem geforderten Wohnanteil von bis zu
30 % der Geschossflache (siehe Eckdatenbeschluss vom 04.10.2007, RIS-Nr. 02-08/
V 09832) max. ca. 8.400 m? Geschossflache fur Wohnen auf Grundlage des Innen-
stadtkonzeptes im Innenstadtbereich zu schaffen. Mit der Konzentration der Finanz-
verwaltung in der Deroystrale scheidet jedoch die Schaffung des geforderten
Wohnanteils auf dem Areal selbst aus.

Der Freistaat Bayern schlagt aus Grunden der zeitlichen Realisierbarkeit vor, anstelle
der bislang hierfir vorgesehenen Wohnraumentwicklung am Standort der Karl-/Ba-
rer-/Katharina-von-Bora-Stralle (ehemals Meiserstral3e)/Arcostralde und an der Prinz-
Ludwig-Strale nun die Erzgieliereistralle 14 und Linprunstralie 18 (ebenso im Stadt-
bezirk 3, Maxvorstadt) zu verwenden.

Die dort befindlichen Blroflachen und gewerblichen Nutzungen sollen durch Abriss
mit anschlielRender Neubebauung der gednderten Nutzung ,Wohnen* zugeflihrt wer-
den. Die Umsetzung dieses Vorhabens wird voraussichtlich 2018 durch die Stadibau,
Gesellschaft fur den Staatsbedienstetenwohnungsbau in Bayern mbH, beginnen. Die
Sicherung dieser Wohnnutzung erfolgt durch eine entsprechende Verpflichtung des
Freistaates Bayern gegenlber der Landeshauptstadt Mlnchen.

Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN)

Der Arbeitsgruppe zur Sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) wurde am
10.09.2014 das Vorhaben des Freistaates Bayern vorgestellt. Die Planung I6st keine
Infrastrukturmafinahmen und keine Lasten und Kosten bei der Landeshauptstadt
Miinchen im Sinne der SoBoN-Grundsatze aus. Daher finden die Regelungen und
Verfahrensgrundsatze zur Sozialgerechten Bodennutzung keine Anwendung.

Sonstige vertragliche Regelungen und Kosten

Vertragliche Regelungen

Fir die Umsetzung des Bebauungsplanes ist ein Grundstickstausch mit dem Frei-
staat Bayern vorgesehen.

Im Wesentlichen gilt es dort zu regeln, dass der im Eigentum des Freistaates befindli-
che Teil der festgesetzten offentliche Grinflache nach Abbruch des darauf befindli-
chen Gebaudebestandes (Deroystralle Nr. 18) vollstandig an die Landeshauptstadt
Miinchen Ubergeht. Es ist geplant, diesen Ubergang in zwei Schritten zu vollziehen,
damit der vorwiegend nérdliche Teil der Griinflache (ca. 6.000 m?) der Offentlichkeit
bereits nach Fertigstellung des BA 1 wieder als Erholungsraum zur Verfligung gestellt
werden kann.

Im Rahmen dieses Vertrages bietet es sich an, auch die im angrenzenden Bebau-
ungsplan Nr. 1873 als StralRenverkehrsflache festgesetzte Flache bzw. jetzt als Geh-
weg genutzte Flache nérdlich der Arnulfstralie, die sich noch im Eigentum des Frei-
staates Bayern befindet, in das Eigentum der Stadt zu Ubertragen.
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6.2

Im Tausch dazu sollen die im Eigentum der Stadt befindlichen Flachen (Teilflachen
von FI.Nr. 6840) von ca. 2.500 m? im Norden des Plangebietes an den Freistaat Bay-
ern zur Arrondierung des Baugebietes Ubergeben werden.

Die Anderung der Eigentumsverhaltnisse und die geplante Anderung der Nutzung
wird durch eine Anderung der Stralenbegrenzungslinie ermdglicht. Dabei wird eine
bisher auf 6ffentlichem Grund bestehende Ful3- und Radwegverbindung verlegt wer-
den missen. Die Kosten des Umbaus der Ful- und Radwegverbindung sind vom
Planungsbegtinstigten zu tragen, dies wird Teil der Vertragsverhandlungen zwischen
Freistaat Bayern und der Landeshauptstadt Miinchen — Kommunalreferat sein. Eben-
so sind die Kosten des Riickbaus der entbehrlichen Stellplatzanlage vom Freistaat
Bayern zu tragen.

Die fuBllaufige Durchquerung des Plangebietes wird im Bebauungsplan zugunsten
der Offentlichkeit gesichert.

Weiter werden im Zuge der Grundstiicksubertragung Leitungsrechte in der Arrondie-
rungsflache (Teilflachen von FI.Nr. 6840) gesichert.

Aufgrund der vorhandenen Telekommunikationsleitungen am Westrand der 6ffentli-
chen Grunflache werden Leitungsschutzzonen hinweislich dargestelit.

Kosten

Als Folge des Grundstlckstausches entstehen der Landeshauptstadt Minchen Kos-
ten fur die Herstellung und den Unterhalt der 6ffentlichen Grinflache (ca. 14.900 m?).
Andererseits entfallen fiir die Landeshauptstadt Miinchen mit Ubergang des Arron-
dierungsgrundstticks (ca. 2.500 m?) an den Freistaat Kosten flir Pflege und Unterhalt
dieser Flachen. Die Herstellungskosten der 6ffentlichen Grinflache sind nicht ursach-
lich und somit von der Stadt aufzubringen. Die Kosten werden zu gegebener Zeit im
MIP angemeldet werden mussen.

Die Kosten fur den Bau des neuen strallenbegleitenden Fufl3-/Radweges entlang der
MarsstralRe sollen im Grundstickstauschvertrag mit geregelt werden.

Daten zum Bebauungsplan

Gesamtumgriff 6,6 ha 66.000 m?
Gemeinbedarfsflache ,Verwaltung® [3,9 ha 39.140 m?
Offentliche Griinfliche 1,5 ha 14.910 m?
Offentliche Verkehrsflache 1,2 ha 12.000 m?
Soziale Infrastruktur 4 Kinderkrippengruppen

2 Kindergartengruppen

Gutachten

Folgende Gutachten sind in der Erarbeitung des Bebauungsplanes berlicksichtigt

worden:

* Hydrogeologisches Gutachten, Grundlagenermittiung zur Thermischen Grundwas-
sernutzung (Machbarkeitsstudie), 8. August 2013

* Hydrogeologisches Gutachten, Grundlagenermittlung im Zuge der Bauleitplanung,
Neubau eines Steuerzentrums, 1. -6. Bauabschnitt, 19. August 2014

* Bericht Grundwassermodellberechnungen, Neubau Steuerzentrum, 1. - 6. Bauab-
schnitt, 09. Dezember 2015

» Orientierende Altlastenuntersuchung, Neubau eines Steuerzentrums, Bauabschnit-
te 1 — 6, 5. Juni 2014
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+ Schalltechnische Untersuchung, Anderung Bebauungsplan Nr. 945 ,Steuerzen-
trum Minchen®, Februar 2017

» Variantenuntersuchung zum Standort der Freiflache der Kindertagesstatte Juli
2015, Februar 2016

» Erforderliche SchallschutzmalRnahmen zum Schutz der Freispielflachen flr Kinder,
Januar 2017

* Verkehrsuntersuchung zum Realisierungswettbewerb Steuerzentrum Mudnchen,
Deroystralle / Marsstralte, aktualisiert Februar 2016

» Untersuchungsbericht Kampfmittelortung BV Finanzamt Minchen in der Deroy-
stral’e in MUnchen, August 2013

+ Luftschadstofftechnische Untersuchung, Anderung Bebauungsplan Nr. 945
~Steuerzentrum Miinchen®, Bericht Nr. 740-4649-1, Juni 2016

* Baumbestandsplan, Baumbestandsliste und Bewertung, August 2015

« Erschiitterungstechnische Untersuchung, Anderung Bebauungsplan Nr. 945 ,Steu-
erzentrum Minchen®, Januar 2016, redaktionelle Anderung im Juni 2016

» Besonnungsgutachten fir den Bebauungsplan Nr. 2093 — Steuerzentrum-, Juli
2016

» Fachbeitrag zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (saP) zum Bebauungs-
planvorhaben Nr. 2093 ,Steuerzentrum Miinchen®, November 2016

Internetfassung




	1. Anlass der Planung
	2. Ausgangssituation
	2.1 Lage im Stadtgebiet, Planungsgröße und Eigentumsverhältnisse
	2.2 Historische Entwicklung
	2.3 Städtebauliche und grünordnerische Bestandsanalyse
	2.3.1 Bestehende Nutzung und städtebauliche Struktur
	2.3.2 Verkehrliche Erschließung
	2.3.3 Technische Infrastruktur
	2.3.4 Naturhaushalt
	2.3.5 Vegetation und Biotopfunktion
	2.3.6 Artenschutz
	2.3.7 Erholung und Spielflächen
	2.3.8 Altlasten und Kampfmittelbeseitigung
	2.3.9 Verkehrsbelastung und Immissionen

	2.4 Rechtliche Ausgangssituation
	2.4.1 Regionalplan
	2.4.2 Flächennutzungsplan mit integrierter Landschaftsplanung
	2.4.3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 945
	2.4.4 Bauabschnitt 1
	2.4.5 Denkmalschutz


	3. Planungsziele
	3.1 Stadtentwicklungsplanerische Ziele, Innenstadtkonzept
	3.2 Städtebauliche, freiraumplanerische, verkehrliche und ökologische Ziele

	4. Planungskonzept
	4.1 Art der baulichen Nutzung
	4.2 Nachfolgenutzung
	4.3 Maß der baulichen Nutzung
	4.4 Höhenlage, Höhen- und Tiefenentwicklung
	4.5 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
	4.6 Nebenanlagen
	4.7 PKW-Stellplätze und Tiefgaragen
	4.8 Leitungs- und Gehrechte, Leitungsschutzzone
	4.9 Abstandsflächen / ausreichende Besonnung
	4.10 Vorkehrungen zum Schutz gegen Lärm
	4.11 Vorkehrungen zum Schutz gegen Sekundärluftschall
	4.12 Vorkehrungen zum Schutz vor verkehrsbedingten Luftschadstoffen
	4.13 Dachform, Dachbegrünung und Dachaufbauten
	4.14 Abgrabungen, Aufschüttungen und Bodenmodellierungen
	4.15 Einfriedungen und Einzäunungen
	4.16 Grünordnung
	4.17 Versickerung
	4.18 Naturschutzfachlicher Ausgleich
	4.19 Artenschutz
	4.20 Altlasten / Kampfmittel
	4.21 Vorbeugender Brandschutz
	4.22 Abfallentsorgung
	4.23 Mobilitätskonzept
	4.24 Barrierefreiheit

	5. Wesentliche Auswirkungen der Planung
	5.1 Städtebau / Verkehr
	5.2 Grünordnung
	5.3 Wirtschaft und soziale Infrastruktur
	5.4 Wohnraum gemäß Innenstadtkonzept
	5.5 Sozialgerechte Bodennutzung (SoBoN)

	6. Sonstige vertragliche Regelungen und Kosten
	6.1 Vertragliche Regelungen
	6.2 Kosten

	7. Daten zum Bebauungsplan
	8. Gutachten

